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Gesetzentwurf 

der Staatsregierung 

zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der Sozialgesetze 
und der Verordnung zur Ausführung der Sozialgesetze 

A) Problem 

1.  Bislang sieht Art. 3 Satz 1 des Gesetzes zur Ausführung der Sozi-
algesetze (AGSG) vor, dass der Freistaat die gesamte Bundesbe-
teiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung nach § 46 
Abs. 5 ff. des Sozialgesetzbuchs (SGB) Zweites Buch (II) unver-
ändert an die kreisfreien Gemeinden und Landkreise (Kommunen) 
weiter gibt. Eine auf die spezifisch flüchtlingsbedingten Belastun-
gen oder auf Bildungs- und Teilhabeleistungen bezogene, belas-
tungsadäquate Verteilung der Bundesbeteiligung (oder von Antei-
len der Bundesbeteiligung) findet bisher nicht statt. Die Kommu-
nen sind sehr ungleich mit flüchtlingsbedingten Kosten belastet. 
Zugleich hängt die Höhe der flüchtlingsbedingten Kosten in den 
einzelnen Kommunen in erheblichem Maß von Umständen ab, die 
von der Kommune nicht beeinflusst werden können (z. B. Sitz ei-
ner Gemeinschaftsunterkunft etc.). Außerdem entspricht es einem 
bundesweiten, aber auch speziell bayerischen sozialpolitischen 
Anliegen, die Inanspruchnahme der Bildungs- und Teilhabe-
Leistungen zu steigern und Anreize für die Kommunen als Sozial-
leistungsträger zu setzen, die Inanspruchnahme durch Beratungs-
leistungen zu unterstützen.  

Daher besteht der Wunsch, die Kommunen zielgenau von flücht-
lingsbedingten Kosten sowie von Kosten beim Vollzug der Bil-
dungs- und Teilhabeleistungen zu entlasten. Von daher ist es ge-
boten, eine weitgehende „Spitzabrechnung“ der Bundesmittel zu 
organisieren mit dem Ziel einer am jeweiligen Aufwand für Flücht-
linge sowie für Bildungs- und Teilhabeleistungen für Kinder, Ju-
gendliche und junge Erwachsene orientierten Verteilung.  

2.  Im Rahmen der Verhandlungen für ein Gesetz zur Stärkung der 
Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderun-
gen (Bundesteilhabegesetz – BTHG) wurde im Interesse der 
Menschen mit Behinderungen die Erhöhung des Arbeitsförde-
rungsgelds von 26 Euro auf 52 Euro und die Anhebung des Ver-
mögensschonbetrags in der Sozialhilfe von 2.600 Euro auf 5.000 
Euro beschlossen. Der Bund sicherte zu, die Hälfte der den Län-
dern und Kommunen hierdurch entstehenden Mehrkosten zu tra-
gen. Für diese anteilige Kostentragung wurde in § 136 SGB XII 
ein Erstattungsverfahren eingeführt: Seit 1. Januar 2017 über-
nimmt der Bund einen Anteil der Ausgaben für den an Menschen 
mit Behinderung in stationären Einrichtungen ausgezahlten Barbe-
trag. Die Länder sind verpflichtet, die ordnungsgemäße Durchfüh-
rung dieses Erstattungsverfahrens sicherzustellen.  
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B) Lösung 

1.  Die gesamte Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und 
Heizung soll auch künftig – zunächst – unmittelbar an die Kom-
munen weitergegeben werden. Sie soll aber zugleich als Verrech-
nungsmasse für eine interkommunale Umverteilung derjenigen 
Anteile der Bundesbeteiligung dienen, die auf Bundesebene (mit-
telbar) besonderen Zwecken dienen: Jährlich wird eine auf das 
Vorjahr bezogene interkommunale Umverteilung durchgeführt. Per 
Revisionsrechnung wird je Kommune für das Vorjahr ein Einnah-
men-Ausgaben-Saldo (Aufkommen an Bundesmitteln nach § 46 
Abs. 8 und 9 SGB II einerseits – Leistungsausgaben für Flüchtlin-
ge sowie für Bildungs- und Teilhabeleistungen andererseits) fest-
gestellt und hiervon ein Zahlungsanspruch oder eine Zahlungs-
pflicht der Kommune abgeleitet und per Bescheid festgestellt.  

Die Zahlungspflichten werden mit den laufenden Abrufen verrech-
net, die hierdurch frei werdenden Bundesmittel werden zur Befrie-
digung der Zahlungsansprüche verwendet. 

2.  Um die ordnungsgemäße Durchführung des mit dem Bundesteil-
habegesetz neu eingeführten Erstattungsverfahrens sicherzustel-
len, bedarf es u. a. einer landesrechtlichen Bestimmung der zu-
ständigen Vollzugsbehörde sowie der Verpflichtung der Träger der 
Sozialhilfe zur Meldung der relevanten Fallzahlen. Hierfür müssen 
Regelungen im AGSG und der Verordnung zur Ausführung der 
Sozialgesetze (AVSG) angepasst werden. 

 

C) Alternativen 

Keine 

 

D) Kosten 

1.  Mit der in diesem Gesetzentwurf eingeführten Umverteilung der 
Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung tritt 
ein weiterer Ausgleichsmechanismus neben den bestehenden Be-
lastungsausgleich nach Art. 5 AGSG. Bei der staatlichen Durch-
führungsstelle entsteht ein geringer Verwaltungsmehraufwand. 
Dies kann ohne zusätzliches Personal bewältigt werden. Durch 
die Änderungen ergeben sich weder für den Staat noch für Wirt-
schaft oder Bürger Kosten. Für die Kommunen ergeben sich – ge-
wollte – Umverteilungswirkungen: 

Der Belastungsausgleich nach Art. 5 dient zur Abfederung der 
Einführung des SGB II und beinhaltet diverse Be- und Entlas-
tungspositionen, die mit der Einführung des SGB II verbunden wa-
ren. Als Teil dessen gehen auch die Bildungs- und Teilhabeleis-
tungen sowie die Kosten für Unterkunft und Heizung (nach Abzug 
der Bundesbeteiligung) der Kommunen als (spitz berechnete) 
Rechnungsposten ein. Die flüchtlingsbedingten Kosten sind Teil-
menge der Kosten für Unterkunft und Heizung und werden somit 
ebenfalls im Belastungsausgleich in voller Höhe berücksichtigt. 
Damit wäre der Belastungsausgleich im Grundsatz ebenfalls als 
Instrument zur Umverteilung geeignet. 
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Der überwiegende Teil der Kommunen erhält allerdings regelmä-
ßig keine Auszahlungen aus dem Belastungsausgleich, da sie per 
Saldo durch die Einführung des SGB II entlastet sind. Für sie sind 
die durch die Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe 
bewirkten Einsparungen in der Sozialhilfe höher als die Belastun-
gen. Daher bedürfen sie keiner Zahlungen aus dem Belastungs-
ausgleich. Für diese Kommunen kann ein Ausgleich bzgl. der Bil-
dungs- und Teilhabeleistungen oder Fluchtkosten ausschließlich 
über das neu zu schaffende Verteilungsinstrument erfolgen. Es 
bedarf neben dem Belastungsausgleich der Einrichtung einer spe-
zifischen Umverteilung, die alle kreisfreien Städte und Landkreise 
erreicht. 

Allerdings muss vermieden werden, dass die entstandenen Belas-
tungen doppelt ausgeglichen werden. Es kann nicht eine Umver-
teilung durch das neue Instrument (Umverteilung) und zusätzlich 
eine Umverteilung durch das bereits bestehende Instrument (Be-
lastungsausgleich) geben. Die Bundesbeteiligung an den Kosten 
für Unterkunft und Heizung wird daher im Rahmen des Belas-
tungsausgleichs künftig so angerechnet, wie sie unter Einbezie-
hung der mit diesem Gesetzentwurf eingeführten Umverteilung 
tatsächlich den einzelnen Kommunen zufließt. Für diejenigen 
Kommunen, die Auszahlungen aus dem Belastungsausgleich 
nach Art. 5 erhalten, kann sich die Umverteilung nach dem neuen 
Art. 3 Abs. 2 ff im Ergebnis als „Nullsummenspiel“ erweisen. Die 
zusätzlichen Bundesmittel, die sie im Wege der Umverteilung er-
halten, werden zu entsprechenden Minderausschüttungen beim 
Belastungsausgleich führen und auf diese Weise wieder „aufge-
zehrt“. Für einige Kommunen könnte sich ergeben, dass sie infol-
ge der Umverteilung keine Auszahlung aus dem Belastungsaus-
gleich mehr erhalten. Wichtig ist, dass die Kommunen die mögli-
chen Wechselwirkungen kennen, damit nicht unbegründete Erwar-
tungen in die Umverteilung gesetzt werden, die am Ende ent-
täuscht werden müssen.  

2. Bei der staatlichen Durchführungsstelle für das mit dem Bundes-
teilhabegesetz neu eingeführte Erstattungsverfahren entsteht ein 
geringer Verwaltungsmehraufwand. Dieser kann ohne zusätzli-
ches Personal bewältigt werden. Auch den Trägern der Sozialhilfe 
entsteht ein geringer Verwaltungsmehraufwand durch die Anmel-
dung der zu erstattenden Leistungen. Dieser ist jedoch notwendi-
ge Voraussetzung für den Erhalt der Erstattungsleistungen des 
Bundes und liegt daher im kommunalen Eigeninteresse. 
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Gesetzentwurf 

zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der 
Sozialgesetze und der Verordnung zur Ausfüh-
rung der Sozialgesetze 

 

§ 1 
Änderung des Gesetzes  

zur Ausführung der Sozialgesetze 

Das Gesetz zur Ausführung der Sozialgesetze 
(AGSG) vom 8. Dezember 2006 (GVBl. S. 942, Bay-
RS 86-7-A/G), das zuletzt durch Art. 17a Abs. 13 des 
Gesetzes vom 13. Dezember 2016 (GVBl. S. 335) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht werden der Angabe zu 
Art. 81a die Wörter „und Erstattungsverfahren 
Barbetrag“ angefügt. 

2. Art. 3 wird wie folgt gefasst: 

„Art. 3 
Erstattungsleistungen des Bundes 

(1) Die an den Freistaat Bayern erbrachten Er-
stattungsleistungen des Bundes nach § 46 Abs. 11 
Satz 1 SGB II werden jeweils unmittelbar nach 
Eingang beim Freistaat Bayern an die kreisfreien 
Gemeinden und die Landkreise weitergeleitet.  

(2) 
1
Die rechnerischen Mehrleistungen nach 

§ 46 Abs. 8 Satz 1 SGB II innerhalb eines Be-
zugsjahres werden ab dem Bezugsjahr 2017 zwi-
schen den kreisfreien Gemeinden und Landkrei-
sen jeweils nach Inkrafttreten der Rechtsverord-
nung nach § 46 Abs. 10 Satz 1 SGB II des folgen-
den Jahres umverteilt. 

2
Die Verteilungsmasse er-

rechnet sich durch Multiplikation der innerhalb des 
Bezugsjahres mit dem Bund abgerechneten Leis-
tungen nach § 22 Abs. 1 SGB II mit dem nach 
§ 46 Abs. 10 Satz 1 Nr. 1 SGB II angepassten lan-
desspezifischen Wert für das Bezugsjahr. 

3
Ver-

teilungsmaßstab sind die Anteile an den gemäß 
§ 46 Abs. 11 Satz 5 SGB II gemeldeten Leistungs-
ausgaben im Bezugsjahr. 

4
Eine Umverteilung fin-

det nicht statt, soweit die rechnerischen Mehrleis-
tungen die für ganz Bayern gemeldeten Leis-
tungsausgaben nach Satz 3 übersteigen. 

5
Je 

kreisfreier Gemeinde und Landkreis wird ein Zah-
lungsanspruch oder eine Zahlungspflicht errech-
net. 

6
Die Zahlungspflichten werden mit den lau-

fenden Abrufen nach Abs. 1 verrechnet. 
7
Die hier-

durch frei werdenden Mittel werden zur Befriedi-
gung der Zahlungsansprüche verwendet. 

(3) 
1
Abs. 2 Satz 1, 2 und 4 bis 7 gilt entspre-

chend für die rechnerischen Mehrleistungen nach 
§ 46 Abs. 9 Satz 1 SGB II. 

2
Verteilungsmaßstab 

sind die Anteile der kreisfreien Gemeinden und 
Landkreise an den der Festlegung nach § 46 
Abs. 10 Satz 1 Nr. 2 Buchst. b und c, Satz 3 und 4 
SGB II zugrunde gelegten Leistungsausgaben im 
Bezugsjahr. 

(4) Die Durchführung obliegt dem Zentrum 
Bayern Familie und Soziales.“ 

3. In Art. 5 Abs. 1 Satz 1 Satzteil vor Nr. 1 werden 
die Wörter „jeweiligen Vorjahr (Bezugsjahr)“ durch 
das Wort „Bezugsjahr“ ersetzt. 

4. In Art. 64 Abs. 1 wird nach den Wörtern „dem 
Zwölften Buch Sozialgesetzbuch“ die Angabe 
„(SGB XII)“ eingefügt. 

5. Art. 81a wird wie folgt geändert: 

a) Der Überschrift werden die Wörter „und Erstat-
tungsverfahren Barbetrag“ angefügt. 

b) In Abs. 1 Satz 1 werden die Wörter „im über-
tragenen Wirkungskreis“ gestrichen. 

c) Abs. 4 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 3 werden die Wörter „nach dem 
Vierten Kapitel SGB XII“ gestrichen. 

bb) Es wird folgender Satz 4 angefügt: 

„
4
Sie erbringen gegenüber der nach Satz 2 

zuständigen Stelle im Folgejahr einen Jah-
resnachweis gemäß § 46a Abs. 5 SGB XII.“ 

d) Abs. 5 wird wie folgt gefasst: 

„(5) 
1
Die zuständigen Träger der Sozialhil-

fe weisen der zuständigen Stelle rechtzeitig für 
den jeweiligen Meldezeitraum nach § 136 
Abs. 2 SGB XII die Zahl der gemäß § 136 
SGB XII meldefähigen Personen nach. 

2
Dabei 

bestätigen sie, dass die Angaben richtig und 
vollständig sind.“ 

6. Art. 88 Abs. 4 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Wörter „nach § 46a 
SGB XII“ durch die Wörter „nach den §§ 46a, 
136 SGB XII“ ersetzt. 

b) In Satz 2 werden die Wörter „für das jeweilige 
Quartal“ gestrichen und nach dem Wort „Geld-
leistungen“ die Wörter „(§ 46a SGB XII) oder 
nach der Zahl der Personen (§ 136 SGB XII)“ 
angefügt. 

7. Dem Art. 118 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

„(3) Mit Ablauf des 31. Dezember 2019 tritt 
Art. 3 Abs. 3 außer Kraft.“ 

https://beckportal.bybn.de/?typ=reference&y=100&a=5&g=BayAGSG&verdatabref=20160601
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§ 2 
Änderung der  

Verordnung zur Ausführung der Sozialgesetze 

Die Verordnung zur Ausführung der Sozialgesetze 
(AVSG) vom 2. Dezember 2008 (GVBl. S. 912, 
BayRS 86-8-A/G), die zuletzt durch § 29a der Verord-
nung vom 16. August 2016 (GVBl. S. 258) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) In der Angabe zu Teil 4 werden die Wörter 
„landwirtschaftlicher Tätigkeit“ durch die Wör-
ter „der landwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit“ 
ersetzt. 

b) Die Angabe zu § 40d wird wie folgt gefasst: 

„§ 40d (aufgehoben)“. 

c) Der Angabe zu Teil 9 Abschnitt 2 werden die 
Wörter „und Erstattungsverfahren Barbetrag“ 
angefügt. 

d) In der Angabe zu § 99 werden die Wörter „des 
Zentrums Bayern Familie und Soziales“ ge-
strichen. 

e) Die Angabe zu § 124 wird wie folgt gefasst: 

„§ 124 (aufgehoben)“. 

2. § 5 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 2 wird die Angabe „Abs. 5 bis 8“ durch 
die Angabe „Abs. 11 Satz 1“ ersetzt. 

b) In Satz 3 werden die Wörter „Abs. 5 Satz 4 
und Abs. 7a“ durch die Angabe „Abs. 7 Satz 1“ 
ersetzt. 

c) Es wird folgender Satz 4 angefügt: 

„
4
Das Ergebnis der im Folgejahr durchgeführ-

ten Umverteilung nach Art. 3 AGSG ist im Be-
zugsjahr zu berücksichtigen.“ 

3. § 8 wird wie folgt gefasst: 

„§ 8 
Festsetzung der Zuweisungen 

Die Zuweisungen werden jeweils nach der er-
folgten Umverteilung nach Art. 3 AGSG, frühes-
tens aber zum 15. Juni des auf das Bezugsjahr 
folgenden Jahres festgesetzt und ausbezahlt.“ 

4. In Teil 4 werden in der Überschrift die Wörter 
„landwirtschaftlicher Tätigkeit“ durch die Wörter 
„der landwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit“ ersetzt. 

5. § 15 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „ALG und 
nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 FELEG“ durch die 
Wörter „des Gesetzes über die Alterssi-
cherung der Landwirte (ALG) und nach § 2 
Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes zur Förderung 
der Einstellung der landwirtschaftlichen Er-
werbstätigkeit (FELEG)“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 wird nach den Wörtern „Amt für“ 
das Wort „Ernährung,“ eingefügt. 

b) In Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 sowie Satz 2 wird 
jeweils nach den Wörtern „Amt für“ das Wort 
„Ernährung,“ eingefügt. 

6. In § 22 werden die Wörter „als eine dem Staats-
ministerium für Arbeit und Soziales, Familie und 
Integration unmittelbar nachgeordnete zentrale 
Landesbehörde“ gestrichen. 

7. § 40d wird aufgehoben. 

8. In § 98 Abs. 1 werden die Wörter „in Bayern“ ge-
strichen. 

9. In Teil 9 Abschnitt 2 werden der Überschrift die 
Wörter „und Erstattungsverfahren Barbetrag“ an-
gefügt. 

10. § 99 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden die Wörter „des Zen-
trums Bayern Familie und Soziales“ gestri-
chen. 

b) Im Wortlaut wird nach der Angabe „Art. 81a 
Abs. 4 Satz 2“ die Angabe „ , Abs. 5 Satz 1“ 
eingefügt. 

11. In § 120 Satz 1 wird die Angabe „HHG“ durch die 
Wörter „des Häftlingshilfegesetzes (HHG)“ ersetzt. 

12. § 123 Satz 2 wird durch die folgenden Sätze 2 
und 3 ersetzt: 

„
2
Der Beirat hat die Aufgabe, die Staatsregierung 

sachverständig in Vertriebenen- und Spätaussied-
lerfragen zu beraten. 

3
Er soll zu allgemeinen Re-

gelungen und Maßnahmen im Bereich der Ver-
triebenen und Spätaussiedler gehört werden.“ 

13. § 124 wird aufgehoben. 

14. § 135 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden die Wörter „Geset-
zes über die Entschädigung für Opfer von Ge-
walttaten“ durch das Wort „Opferentschädi-
gungsgesetzes“ ersetzt. 

b) In Abs. 2 wird die Angabe „§ 4 Abs. 1 Satz 3 
OEG“ durch die Wörter „§ 4 Abs. 1 Satz 3 des 
Opferentschädigungsgesetzes (OEG)“ ersetzt. 

 

§ 3 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am ………………… in Kraft. 

(2) Mit Ablauf des … (Tag vor Inkrafttreten einset-
zen) treten außer Kraft: 

1. § 28 der Kinderbildungsverordnung (AVBayKiBiG) 
vom 5. Dezember 2005 (GVBl. S. 633, BayRS 
2231-1-1-A), die zuletzt durch Verordnung vom 6. 
Dezember 2016 (GVBl. S. 394) geändert worden 
ist, 

https://beckportal.bybn.de/?typ=reference&y=100&g=SGB_II&p=46&x=5&verdatabref=20160601&verdatbisref=20201231
https://beckportal.bybn.de/?typ=reference&y=100&g=SGB_II&p=46&x=7a&verdatabref=20160601&verdatbisref=20201231
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2. § 2 Satz 2 der Zweiten Verordnung zur Änderung 
der Verordnung zur Ausführung der Sozialgesetze 
vom 24. November 2009 (GVBl. S. 617, BayRS 
86-8-A/G), 

3. § 2 Abs. 2 der Dritten Verordnung zur Änderung 
der Verordnung zur Ausführung der Sozialgesetze 
vom 9. Februar 2010 (GVBl. S. 107, BayRS 86-8-
A/G), 

4. § 59 Abs. 3 und 4 der Verordnung über den fach-
lichen Schwerpunkt Sozialverwaltung (FachV-
SozVerw) vom 7. Januar 2013 (GVBl. S. 11, Bay-
RS 2038-3-8-3-A), die durch § 1 Nr. 139 der Ver-
ordnung vom 22. Juli 2014 (GVBl. S. 286) geän-
dert worden ist. 

 

 

 

 

Begründung: 

A. Allgemeines 

1. Bundesbeteiligung an Kosten für Unterkunft 
und Heizung SGB II 

Eine Vorgabe dazu, ob die Bundesbeteiligung an 
den Kosten für Unterkunft und Heizung als solche 
unverändert an die kreisfreien Gemeinden und 
Landkreise (Kommunen) weiterzugeben ist, oder 
ob der Anteil nach § 46 Abs. 8 und 9 SGB II ent-
sprechend den jeweiligen Leistungsausgaben für 
Flüchtlinge bzw. für Bildungs- und Teilhabeleis-
tungen für Kinder, Jugendliche und junge Erwach-
sene umzuverteilen ist, enthält das Bundesgesetz 
nicht. Eine entsprechende Regelung ist dem Lan-
desrecht vorbehalten. 

Bislang sieht Art. 3 Satz 1 vor, dass der Freistaat 
die gesamte Bundesbeteiligung an den Kosten für 
Unterkunft und Heizung nach § 46 Abs. 5 ff. 
SGB II unverändert an die Kommunen weitergibt. 
Eine auf die spezifisch flüchtlingsbedingten Belas-
tungen oder auf Bildungs- und Teilhabeleistungen 
bezogene, belastungsadäquate Verteilung der 
Bundesbeteiligung (oder von Anteilen der Bun-
desbeteiligung) findet bisher nicht statt.  

Die Kommunen sind sehr ungleich mit flüchtlings-
bedingten Kosten belastet. Zugleich hängt die 
Höhe der flüchtlingsbedingten Kosten in den ein-
zelnen Kommunen in erheblichem Maß von Um-
ständen ab, die von der Kommune nicht beein-
flusst werden können (z. B. Sitz einer Gemein-
schaftsunterkunft etc.). Außerdem entspricht es 
einem bundesweiten, aber auch speziell bayeri-
schen sozialpolitischen Anliegen, die Inanspruch-
nahme der Bildungs- und Teilhabe-Leistungen zu 
steigern und Anreize für die Kommunen als Sozi-
alleistungsträger zu setzen, die Inanspruchnahme 
durch Beratungsleistungen zu unterstützen.  

Daher besteht der Wunsch, die Kommunen ziel-
genau von flüchtlingsbedingten Kosten sowie von 
Kosten beim Vollzug der Bildungs- und Teilhabe-
leistungen zu entlasten. Von daher ist es geboten, 
eine weitgehende „Spitzabrechnung“ der Bundes-
mittel zu organisieren mit dem Ziel einer am jewei-
ligen Aufwand für Flüchtlinge sowie für Bildungs- 
und Teilhabeleistungen für Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene orientierten Verteilung. 

Die gesamte Bundesbeteiligung an den Kosten für 
Unterkunft und Heizung soll auch künftig – zu-
nächst – unmittelbar an die Kommunen weiterge-
geben werden. Sie soll aber zugleich als Verrech-
nungsmasse für eine interkommunale Umvertei-
lung derjenigen Anteile der Bundesbeteiligung die-
nen, die auf Bundesebene (mittelbar) besonderen 
Zwecken dienen: Jährlich soll künftig eine auf das 
Vorjahr bezogene interkommunale Umverteilung 
durchgeführt werden. Per Revisionsrechnung soll 
je Kommune für das Vorjahr ein Einnahmen-Aus-
gaben-Saldo (Aufkommen an Bundesmitteln nach 
§ 46 Abs. 8 und 9 SGB II einerseits – Leistungs-
ausgaben für Flüchtlinge sowie für Bildungs- und 
Teilhabeleistungen andererseits) festgestellt und 
hiervon ein Zahlungsanspruch oder eine Zahlungs-
pflicht der Kommune abgeleitet und per Bescheid 
festgestellt werden. Die Zahlungspflichten werden 
mit den laufenden Abrufen verrechnet, die hier-
durch frei werdenden Bundesmittel werden zur 
Befriedigung der Zahlungsansprüche verwendet. 

Gegenstand der Verteilung sind – ausschließlich – 
die Erstattungsleistungen des Bundes nach § 46 
Abs. 8 und 9 SGB II. Damit wird der Höchstum-
fang der Verteilungsmasse begrenzt durch die 
Gesamthöhe der erhaltenen Bundesmittel aller 
kreisfreien Gemeinden und Landkreise nach den 
genannten Absätzen. Denn auf der Ebene Bund-
Land findet keine echte „Spitzabrechnung“ der 
Bildungs- und Teilhabeleistungen und der flücht-
lingsbedingten Kosten statt; es ist zu erwarten, 
dass die jeweils zur Verfügung stehende Vertei-
lungsmasse nicht exakt gleich hoch ist wie die 
auszugleichenden Ausgaben, allerdings nur in ge-
ringem Umfang hiervon abweicht, vgl. im Einzel-
nen die Begründung zu § 1 Nr. 2 (Art. 3 Abs. 2).  

Zugleich wird der Höchstumfang der Verteilung 
begrenzt durch die flüchtlingsbedingten bzw. auf 
Bildungs- und Teilhabeleistungen bezogenen Leis-
tungsausgaben aller kreisfreien Gemeinden und 
Landkreise. Für den besonderen Zweck nicht be-
nötigte Bundeserstattungsleistungen sollen, an-
statt für fiktive, nicht bestehende Belastungen 
verwendet zu werden, besser für ganz reale an-
derweitige kommunale Leistungen, nämlich die 
allgemeine KdU-Belastung (KdU = Kosten der Un-
terkunft), zur Verfügung stehen. Im Ergebnis sol-
len im Wege der Umverteilung Ausgaben erstat-
tet, nicht Überschüsse umverteilt werden: 
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─ Ist die Verteilungsmasse für Bayern insgesamt 
niedriger als die auszugleichenden Ausgaben, 
werden die Ausgaben aller Kommunen nur an-
teilig ausgeglichen. Im Ergebnis wird der 
Mangel gleichmäßig auf die Kommunen ver-
teilt. 

─ Ist die Verteilungsmasse für Bayern insgesamt 
exakt gleich hoch wie die auszugleichenden 
Ausgaben (ein hypothetischer Fall), werden 
die Ausgaben aller Kommunen voll ausgegli-
chen, es verbleiben keine Überschüsse. 

─ Ist die Verteilungsmasse für Bayern insgesamt 
höher als die auszugleichenden Ausgaben, 
werden ebenfalls die Ausgaben aller Kommu-
nen voll ausgeglichen; im Übrigen verbleiben 
die Überschüsse bei denjenigen Kommunen, 
die ursprünglich Empfänger der Bundesbetei-
ligung nach § 46 Abs. 8 bzw. 9 SGB II waren. 

Unabhängig davon, wann das Gesetz verabschie-
det und verkündet werden wird, werden Rechts-
folgen für die Kommunen (künftige Zahlungsan-
sprüche bzw. -pflichten) an dann bereits zurück-
liegende Sachverhalte (Erhalt der Bundesbeteili-
gung an den Kosten für Unterkunft und Heizung 
im Verlauf des Jahres 2017) geknüpft (sogenann-
te unechte Rückwirkung bzw. tatbestandliche 
Rückanknüpfung).  

Aufgrund der Entstehungsgeschichte und Ausge-
staltung der bundesgesetzlichen Regelung, wo-
nach die Mehrleistungen nach § 46 Abs. 8 und 9 
SGB II mittelbar einem besonderen Zweck dienen 
und auch entsprechend diesem Zweck bemessen 
werden, müssen die Kommunen allerdings mit ei-
ner landesrechtlichen Regelung rechnen, die die-
se (mittelbare) Zwecksetzung des Bundesrechts 
auf die Kreisebene herunterbricht. Von daher wä-
re das Vertrauen einer Kommune darauf, die er-
haltenen Mehrleistungen behalten zu dürfen, auch 
wenn sie die eigenen Ausgaben für Bildungs- und 
Teilhabeleistungen sowie für Fluchtkosten über-
steigen, nicht schutzwürdig. Der Vorschlag geht 
zudem zurück auf einen ausdrücklichen Wunsch 
des Städtetags sowie des Landkreistags. Im Übri-
gen wurden die Kommunen durch Rundschreiben 
des Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, 
Familie und Integration vom 07.02.2017 (Betreff 
„Vollzug des SGB II; Abruf der Bundesbeteiligung 
an den Kosten für Unterkunft und Heizung; Infor-
mation für die künftigen Haushaltsplanungen; Ver-
teilung auf Landesebene“) über die beabsichtigte 
Rechtsänderung informiert. Spätestens seit die-
sem Zeitpunkt dürfte sich keine Kommune mehr 
auf einen Vertrauenstatbestand berufen können. 
Das vorgenannte Rundschreiben wurde aktuali-
siert und ersetzt durch Rundschreiben vom 
03.05.2017 (Betreff „Vollzug des SGB II; Bundes-
beteiligung an den Kosten für Unterkunft und Hei-
zung nach § 46 Abs. 8 und 9 SGB II; Abrechnung 
der Bildungs- und Teilhabeleistungen und der 

Fluchtkosten“, veröffentlicht unter  
http://www.stmas.bayern.de/imperia/md/content/st
mas/stmas_internet/sozial/170503_ams_abrechnu
ng_but_und_flucht.pdf). 

2. Erstattungen über den Barbetrag durch den 
Bund 

Der zum 1. Januar 2017 in Kraft getretene § 136 
SGB XII sieht vor, dass der Bund den Ländern für 
Leistungsberechtigte nach dem Vierten Kapitel 
(Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung), die zugleich Leistungen der 
Eingliederungshilfe in einer stationären Einrich-
tung erhalten, in den Jahren 2017 bis 2019 für je-
den Leistungsberechtigten, der mindestens für 
15 Kalendertage einen Barbetrag im Sinn des 
§ 27b Abs. 2 SGB XII erhalten hat, monatlich ei-
nen Anteil von 14 Prozent der Regelbedarfsstufe 1 
erstattet. Zur Durchführung des Erstattungsverfah-
rens sind die Länder verpflichtet, dem Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales die Zahl der für 
die Erstattung relevanten Leistungsberechtigten – 
aufgeschlüsselt nach Kalendermonat und Träger 
– mitzuteilen.  

Gemäß der allgemeinen Aufgabenzuweisung in-
nerhalb der Staatsregierung ist das Staatsministe-
rium für Arbeit und Soziales, Familie und Integra-
tion oberste Landesbehörde für die Ausführung 
des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII) 
und damit für die Durchführung des Erstattungs-
verfahrens zuständig. Diese Aufgabe soll auf das 
Zentrum Bayern Familie und Soziales delegiert 
werden. Bereits die Durchführung des Erstat-
tungsverfahrens im Vierten Kapitel SGB XII (Leis-
tungen der Grundsicherung im Alter und bei Er-
werbsminderung) obliegt dem Zentrum Bayern 
Familie und Soziales. Die Delegation der Durch-
führung des Erstattungsverfahrens über den Bar-
betrag stellt insofern einen Gleichlauf der Verfah-
ren her. 

Des Weiteren wird eine gesetzliche Grundlage für 
die „Durchleitung“ der Erstattungszahlungen vom 
Freistaat Bayern an die jeweiligen Träger der So-
zialhilfe geschaffen.  

Um sicherzustellen, dass dem Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales die richtigen und vollstän-
digen Zahlen für die Erstattungen durch den Bund 
übermittelt werden, wird außerdem eine gesetzli-
che Pflicht der zuständigen Träger diesbezüglich 
eingeführt. Dadurch kann etwaigen Rückzahlun-
gen an den Bund oder nachträglichen Forderun-
gen der Träger der Sozialhilfe vorgebeugt werden. 

 

B. Zwingende Notwendigkeit einer normativen 
Regelung 

1.  Bundesbeteiligung an Kosten für Unterkunft 
und Heizung SGB II 

Die Bestimmung einer vom bisherigen Verteiler-
gebnis teilweise abweichenden Regelung kann nur 
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durch oder aufgrund eines Gesetzes erfolgen. Um 
die Kommunen zielgenau von flüchtlingsbedingten 
Kosten sowie von Kosten beim Vollzug der Bil-
dungs- und Teilhabeleistungen zu entlasten be-
darf es daher der Änderung des AGSG.  

2.  Erstattungen über den Barbetrag durch den 
Bund 

Auch die zur Gewährleistung eines ordnungsge-
mäßen Erstattungsverfahrens notwendige Zu-
ständigkeitsregelung hat durch Gesetz zu erfolgen 
(Art. 76 Abs. 1 der Verfassung). 

 

C. Zu den einzelnen Vorschriften 

Zu § 1 Änderung des Gesetzes zur Ausführung 
der Sozialgesetze 

Zu Nr. 1 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung 
aufgrund der Neufassung des Art. 81a Abs. 5 zur 
Durchführung des Erstattungsverfahrens über den 
Barbetrag. 

Zu Nr. 2 

Zu Abs. 1 

Abs. 1 entspricht der bisherigen Regelung des Art. 3. 
Die Bezüge zur Regelung des § 46 SGB II wurden 
redaktionell an die zwischenzeitlich erfolgten Ände-
rungen des SGB II angepasst. 

Zu Abs. 2 

In Abs. 2 werden die unter A dargestellten Grundsätze 
in Bezug auf die Bildungs- und Teilhabeleistungen 
festgelegt.  

Zu Satz 1 

In Abs. 2 Satz 1 werden der Grundsatz der Umvertei-
lung sowie der Umsetzungszeitpunkt geregelt. 

Die mittelbar zur Finanzierung der Bildungs- und Teil-
habeleistungen gedachten Mehrleistungen nach § 46 
Abs. 8 Satz 1 SGB II werden einmal jährlich rückwir-
kend für das gesamte Bezugsjahr umverteilt. 

Die Umsetzung erfolgt zeitlich jeweils nach Inkrafttre-
ten der Rechtsverordnung des Bundesministeriums 
für Arbeit und Soziales nach § 46 Abs. 10 Satz 1 
SGB II des auf das Bezugsjahr folgenden Jahres auf 
Grundlage der darin angepassten Werte. Dies ist un-
abweisbar, da die dem Land zur Verfügung stehende 
Verteilungsmasse erst dann feststeht, und weil zum 
Teil auch die der Rechtsverordnung des Bundesminis-
teriums für Arbeit und Soziales zu Grunde liegenden 
Daten für die Umverteilung auf Landesebene erforder-
lich sind (vgl. Satz 3 Verteilungsmaßstab).  

Erstmals findet die Umverteilung für das Bezugsjahr 
2017 statt. 

Zu Satz 2 

In Abs. 2 Satz 2 wird der Verteilungsgegenstand 
(„Verteilungsmasse“) näher geregelt. 

Gegenstand der Verteilung sind – ausschließlich – die 
rechnerischen Mehrleistungen nach § 46 Abs. 8 Satz 1 
SGB II. Damit wird der Höchstumfang der Vertei-
lungsmasse begrenzt durch die Gesamthöhe der er-
haltenen Bundesmittel aller kreisfreien Gemeinden 
und Landkreise nach dem genannten Absatz des § 46 
SGB II.  

Auf der Ebene Bund-Land findet keine echte „Spitzab-
rechnung“ der Bildungs- und Teilhabeleistungen statt, 
sondern lediglich eine dem nahekommende mittelbare 
Finanzierung: Der gewünschte Finanztransfer an das 
Land wird in Bundesanteile an den (allgemeinen, für 
Leistungen an deutsche und ausländische Leistungs-
berechtigte aufgewendeten) Kosten für Unterkunft und 
Heizung umgerechnet. Ungenauigkeiten sind impli-
ziert. Darüber hinaus wird auf der Ebene Bund-Land 
auf eine rückwirkende Anpassung der Bundesbeteili-
gung für das Vorjahr verzichtet und lediglich eine An-
passung zum 1. Januar des jeweils laufenden Jahres 
vorgenommen. Dadurch wird eine im Bezugsjahr ent-
standene Differenz (zwischen Ausgaben für Bildungs- 
und Teilhabeleistungen einerseits, Bundesbeteiligung 
nach § 46 Abs. 8 SGB II andererseits) nicht ausgegli-
chen.  

Die sich aus dem Verhältnis Bund-Land ergebende 
Transfersumme kann daher aus systematischen 
Gründen nicht deckungsgleich sein mit der für eine 
echte „Spitzabrechnung“ auf Landesebene erforderli-
chen Verteilungsmasse. Die tatsächlich vorhandene 
Verteilungsmasse erlaubt auch auf Landesebene 
lediglich eine der „Spitzabrechnung“ nahe kommende 
Umverteilung der Mittel. 

Es ist zu erwarten, dass die jeweils zur Verfügung 
stehende Verteilungsmasse nicht exakt gleich hoch ist 
wie die auszugleichenden Ausgaben, allerdings nur in 
geringem Umfang hiervon abweicht.  

Die Erstattungsleistungen des Bundes werden in der 
Praxis nicht differenziert nach Absätzen des Gesetzes 
bzw. nach Komponenten der Bundesbeteiligung aus-
gereicht und verbucht. Zudem enthalten die Abrech-
nungen zum Teil Nachberechnungen und Korrekturen 
für frühere Abrechnungsjahre, für die abweichende 
Beteiligungsquoten gelten. Um Komplexität zu redu-
zieren, sollen die Höhe der Umverteilungsmasse ins-
gesamt und der auf die einzelne Kommune entfallen-
de Anteil hieran rechnerisch so ermittelt werden, als 
wenn sich die gesamte Abrechnung im Kalenderjahr 
ausschließlich auf Kosten für Unterkunft und Heizung 
desselben Abrechnungsjahres bezögen. Die rechneri-
schen Mehrleistungen nach § 46 Abs. 8 Satz 1 SGB II 
werden daher – vereinfacht – errechnet durch Multi-
plikation eines Hundertstels des jeweils geltenden 
Prozentpunktsatzes mit den innerhalb eines Kalender-
jahres mit dem Bund abgerechneten Leistungen nach 
§ 22 Abs. 1 SGB II (Kosten für Unterkunft und Hei-
zung). 
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Zu Satz 3 

In Abs. 2 Satz 3 wird der Verteilungsmaßstab gere-
gelt. Dieser knüpft an die durch das Zentrum Bayern 
Familie und Soziales gemäß § 46 Abs. 11 Satz 5 
SGB II an das Bundesministerium für Arbeit und Sozi-
ales gemeldeten Leistungsausgaben für Bildungs- 
und Teilhabeleistungen für Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene nach § 28 SGB II und § 6b Bun-
deskindergeldgesetz (BKGG) im Bezugsjahr an. Die 
einzelnen kreisfreien Gemeinden und Landkreise 
werden entsprechend ihrem Anteil an den o. g. Leis-
tungsausgaben aller kreisfreien Gemeinden und 
Landkreise auch an den an Bayern erbrachten rech-
nerischen Mehrleistungen nach § 46 Abs. 8 Satz 1 
SGB II beteiligt. 

Leistungsausgaben für Bildungs- und Teilhabeleistun-
gen nach dem SGB XII oder dem Asylbewerberleis-
tungsgesetz sowie Verwaltungsaufwände (nach allen 
Gesetzen) werden weder in die Berechnung der Bun-
desbeteiligung nach § 46 Abs. 8 SGB II noch in die 
Umverteilung auf Landesebene einbezogen. 

Eine Korrektur der Daten nach der Meldung an das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales ist auf-
grund der gesetzlichen Festlegung auf die gemelde-
ten Daten nicht möglich. Dies ist ohne Nachteil für die 
betroffenen Kommunen: Nach dem Meldetermin ge-
genüber dem Bundesministerium für Arbeit und Sozia-
les (jeweils 31. März des dem Bezugsjahr folgenden 
Jahres) werden Datenkorrekturen zwar seitens des 
Bundesministeriums nicht mehr mit Wirkung für das 
Bezugsjahr, wohl aber durch Auf- oder Abschlag bei 
der nächsten Meldung berücksichtigt. Dementspre-
chend werden sie auch bei der Umverteilung im nach-
folgenden Jahr auf Landesebene berücksichtigt.  

Zu Satz 4 

Neben der – sich aus Abs. 2 Satz 1 ergebenden – Be-
grenzung des Höchstumfangs der Verteilungsmasse 
durch die Gesamthöhe der erhaltenen Bundesmittel 
nach den § 46 Abs. 8 SGB II sieht Abs. 2 Satz 4 eine 
weitere Begrenzung des Höchstumfangs der Vertei-
lung vor: 

Danach findet eine Umverteilung nicht statt, soweit die 
rechnerischen Mehrleistungen die für ganz Bayern ge-
meldeten Leistungsausgaben nach Satz 3 überstei-
gen. Im Ergebnis werden im Wege der Umverteilung 
Ausgaben erstattet, nicht Überschüsse umverteilt (vgl. 
allgemeiner Teil der Begründung, dort Nr. 1).  

Zu Satz 5 

In Abs. 2 Satz 5 wird die Rechtsgrundlage für die 
Auszahlungs- und Verrechnungsbescheide geschaf-
fen: Aus der Umverteilung wird je kreisfreier Gemein-
de und Landkreis ein Zahlungsanspruch oder eine 
Zahlungspflicht abgeleitet.  

Zu Satz 6 

In Abs. 2 Satz 6 wird die Rechtsgrundlage für die Ver-
rechnung der Zahlungspflichten nach Satz 5 mit den 

laufenden Abrufen nach Abs. 1 geschaffen. Hierdurch 
wird der Vollzug vereinfacht und vermieden, dass die 
verpflichteten Kommunen tätig werden und Zahlungen 
vornehmen müssen. 

Zu Satz 7 

In Abs. 2 Satz 7 wird die Verwendung der im Wege 
der Verrechnung nach Satz 6 frei werdenden Bun-
desmittel geregelt. Die frei werdenden Mittel werden 
zur Befriedigung der Zahlungsansprüche der berech-
tigten Kommunen verwendet. 

Zu Abs. 3 

In Abs. 3 werden die unter A dargestellten Grundsätze 
in Bezug auf die flüchtlingsbedingten Kosten festge-
legt.  

Zu Satz 1 

In Abs. 3 Satz 1 wird in Bezug auf die rechnerischen 
Mehrleistungen nach § 46 Abs. 9 Satz 1 SGB II die 
entsprechende Geltung von Abs. 2 Satz 1, 2 und 4 bis 7 
angeordnet. 

Für den Verteilungsgrundsatz (einschließlich der Fest-
legung, dass ausschließlich Ausgaben erstattet, nicht 
Überschüsse umverteilt werden), den Zeitpunkt der Um-
verteilung, die Zahlungsansprüche, Zahlungspflichten, 
für die Verrechnungsbescheide etc. wird auf die Be-
gründung zu Abs. 2 verwiesen.  

Gegenstand der Verteilung sind – ausschließlich – die 
rechnerischen Mehrleistungen nach § 46 Abs. 9 Satz 1 
SGB II. Auf der Ebene Bund-Land findet auch bzgl. 
der flüchtlingsbedingten Kosten keine echte „Spitzab-
rechnung“ statt, sondern lediglich eine dem nahe-
kommende mittelbare Finanzierung:  

Der gewünschte Finanztransfer an das Land wird in 
Bundesanteile an den (allgemeinen, für Leistungen an 
deutsche und ausländische Leistungsberechtigte auf-
gewendeten) Kosten für Unterkunft und Heizung um-
gerechnet. Ungenauigkeiten sind impliziert. 

Zwar wird bzgl. der flüchtlingsbedingten Kosten – in 
Abweichung zum Bereich Bildung- und Teilhabe – auf 
der Ebene Bund-Land eine Anpassung zum 1. Januar 
des jeweiligen Vorjahres vorgenommen, wodurch 
immerhin der Anspruch erhoben wird, eine im Be-
zugsjahr entstandene Differenz (zwischen flüchtlings-
bedingten Ausgaben für Kosten für Unterkunft und 
Heizung einerseits, Bundesbeteiligung nach § 46 
Abs. 9 SGB II, die für Leistungen an deutsche und 
ausländische Leistungsberechtigte gleichermaßen gilt, 
andererseits) auszugleichen. Allerdings passen die für 
die tatsächliche Abrechnung der Kosten für Unterkunft 
und Heizung verwendeten Haushaltsdaten der Kom-
munen und die für die Ermittlung der flüchtlingsbe-
dingten Kosten verwendete Bundesstatistik nicht voll-
ständig zueinander: Die Kommunen melden zur Ab-
rechnung mit dem Bund Haushaltsdaten an die Län-
der, diese an den Bund. Für diese Haushaltsdaten gilt 
das Zu- und Abflussprinzip. Das Abrechnungsjahr 
wird zudem bestimmt durch die Kassenwirksamkeit 
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beim Bund. So umfasst z. B. die Abrechnung für das 
Jahr 2017 noch Kosten für Unterkunft und Heizung 
aus Dezember, teilweise auch November 2016, und 
reicht am anderen Ende bis etwa November, Mitte 
Dezember 2017. Das Abrechnungsjahr ist also um 
mindestens zwei Wochen „phasenverschoben“. Die 
Statistik der Bundesagentur für Arbeit zu den Kosten 
für Unterkunft und Heizung für erwerbsfähige Leis-
tungsberechtigte im Kontext Fluchtmigration weist 
Daten der Leistungsbearbeitung aus. Hier gilt nicht 
das Zu- und Abflussprinzip; Ausgaben und Einnah-
men werden stattdessen jeweils dem Monat zugeord-
net, für den sie bestimmt wurden. Das Statistikjahr ist 
darüber hinaus nicht „phasenverschoben“.  

Im Übrigen gilt auch in Bezug auf den Verteilungsge-
genstand und dessen näherer Regelung das zu 
Abs. 2 Ausgeführte entsprechend. 

Zu Satz 2 

In Abs. 3 Satz 2 wird der Verteilungsmaßstab gere-
gelt. Dieser knüpft an die der Festlegung nach § 46 
Abs. 10 Satz 1 Nr. 2 Buchst. b und c, Satz 3 und 4 
SGB II zugrunde gelegten Leistungsausgaben für Be-
darfsgemeinschaften im Kontext Flucht im Bezugsjahr 
an. Die einzelnen kreisfreien Gemeinden und Land-
kreise werden gemäß ihrem Anteil an den o. g. Leis-
tungsausgaben aller kreisfreien Gemeinden und Land-
kreise auch an den an Bayern erbrachten Erstattungs-
leistungen des Bundes nach § 46 Abs. 9 SGB II betei-
ligt. 

Inhaltlich geht es bei den o. g. Leistungsausgaben um 
die tatsächlichen Ausgaben für Kosten für Unterkunft 
und Heizung für Bedarfsgemeinschaften, die der ge-
setzlichen Definition des § 46 Abs. 9, Abs. 10 Satz 1 
Nr. 2, Satz 3 ff SGB II entsprechen. Es muss sich also 
um Bedarfsgemeinschaften handeln, in denen min-
destens ein Mitglied ein erwerbsfähiger Leistungsbe-
rechtigter mit einem bestimmten aufenthaltsrechtli-
chen Status ist (Aufenthaltsgestattung, Duldung oder 
Aufenthaltserlaubnis aus völkerrechtlichen, humanitä-
ren oder politischen Gründen nach den §§ 22 bis 26 
Aufenthaltsgesetz). Familiennachzügler sind einge-
schlossen, sie müssen lediglich Teil der o. g. Bedarfs-
gemeinschaft sein. Die o. g. erwerbsfähigen Leis-
tungsberechtigten mit einem bestimmten aufenthalts-
rechtlichen Status dürfen erstmals ab 1. Oktober 2015 
SGB II-leistungsberechtigt sein. 

Die Leistungsausgaben werden in der Statistik der 
Bundesagentur für Arbeit zu den flüchtlingsbedingten 
Kosten ausgewiesen. Diese Daten sind auch für die 
Verteilung auf Landesebene maßgeblich. Eine Alter-
native zur Nutzung der Bundesstatistik besteht nicht. 
Insbesondere kann eine eigene Daten-Quelle zur Er-
mittlung der o. g. Daten auf Landesebene nicht ge-
schaffen werden:  

Die Kommunen, soweit sie das SGB II in gemeinsa-
men Einrichtungen (§ 44b SGB II) vollziehen (das trifft 
auf 86 von 96 bayerischen Kommunen zu), erstatten 
den gemeinsamen Einrichtungen die von diesen ver-

ausgabten Kosten für Unterkunft und Heizung. Die 
gemeinsamen Einrichtungen erteilen den Kommunen 
derzeit keine nach aufenthaltsrechtlichem Status diffe-
renzierten Abrechnungen. Das Land kann mangels 
Regelungszuständigkeit die Mischverwaltungsbehör-
den nicht zu bestimmten Datenlieferungen an die 
Kommunen verpflichten und somit keine Änderung 
der vorgenannten Praxis erzwingen. Das Land kann 
andererseits nicht die Kommunen zu für sie unmögli-
chen Datenlieferungen an eine Landesstelle verpflich-
ten. Auch die Schaffung entsprechender Haushalts-
Buchungsstellen kommt nicht in Betracht, da die 
Kommunen mangels Datenbasis nicht in der Lage 
wären, differenzierte Buchungen vorzunehmen. 

Eine Korrektur der Daten zu den Leistungsausgaben 
nach Satz 2 nach Veröffentlichung der genannten 
Statistik der Bundesagentur für Arbeit ist aufgrund der 
gesetzlichen Festlegung auf die in der Bundesstatistik 
zugrunde gelegten Daten nicht möglich.  

Die Daten werden monatlich mit einer Wartezeit von 
drei Monaten in der Statistik der Bundesagentur für 
Arbeit zu den flüchtlingsbedingten Kosten veröffent-
licht. Bis zum Ablauf der Wartezeit haben die Kom-
munen Gelegenheit, im Benehmen mit der Bundes-
agentur für Arbeit notwendige Datenkorrekturen bzw. -
plausibilisierungen vorzunehmen. Nach Ablauf der 
Wartezeit und Veröffentlichung der Monatswerte sind 
diese auf der Ebene Bund-Land nicht mehr korrigier-
bar. Dies muss ebenso für die Verteilung auf Landes-
ebene gelten, da auch die auf Landesebene verfügba-
re Verteilungsmasse nicht mehr durch eine Datenkor-
rektur verändert werden kann. 

Im Falle unplausibler Datenlieferungen könnte es sich 
ergeben, dass die amtliche Statistik zu den flücht-
lingsbedingten Kosten für einzelne oder mehrere Mo-
natswerte der betroffenen Kommune eine Datenlücke 
aufweist. Das Land ist in einem solchen Fall nicht in 
der Lage, Datenlücken durch eigene Erkenntnisquel-
len zu schließen. Abs. 3 Satz 2 hat in diesem Fall zur 
Folge, dass Datenlücken zu Lasten der betroffenen 
Kommune gehen: Sie muss bei der anschließenden 
Verteilung auf Landesebene einen entsprechend nied-
rigeren Verteilungsschlüssel hinnehmen. 

Zu Abs. 4 

In Abs. 4 wird das Zentrum Bayern Familie und Sozia-
les als für die Durchführung (Berechnung und Verbe-
scheidung) zuständige Stelle bestimmt. 

Zu Nr. 3 

Die bisher erfolgte Definierung des Bezugsjahrs (für 
das der Belastungsausgleich durchgeführt wird) durch 
das Vorjahr wird aufgehoben. Die Regelung, mit wel-
chem zeitlichen Nachlauf der Belastungsausgleich je-
weils durchgeführt wird, wird auf den Verordnungsge-
ber delegiert (vgl. auch Änderung der AVSG in § 2 
Nr. 3 dieses Gesetzentwurfs). 
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Zu Nr. 4 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. Die 
Abkürzung des Gesetzes ist bei der ersten Nennung 
des Gesetzes einzuführen. 

Zu Nr. 5 

Zu Buchst. a 

Das Erstattungsverfahren über den Barbetrag durch 
den Bund ist nicht im Vierten sondern im Rahmen der 
Übergangs- und Schlussbestimmungen in § 136 
SGB XII im Sechzehnten Kapitel des SGB XII gere-
gelt.  

Zu Buchst. b 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. Mit 
der Verwendung des Begriffs „Bundesauftragsverwal-
tung“ wird bereits zum Ausdruck gebracht, dass der 
Vollzug des Vierten Kapitels SGB XII im übertragenen 
Wirkungskreis ausgeübt wird. Die Wörter „im übertra-
genen Wirkungskreis“ können somit entfallen. 

Zu Buchst. c Doppelbuchst. aa 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. Dass 
es sich um Geldleistungen „nach dem Vierten Kapitel 
SGB XII“ handelt, ergibt sich bereits aus der Über-
schrift und dem Zusammenhang.  

Zu Buchst. c Doppelbuchst. bb  

Der aktuelle Art. 81a Abs. 5 wird in Art. 81a Abs. 4 als 
neuer Satz 4 integriert.  

Der neue Satz 4 im Abs. 4 wird zudem redaktionell 
geändert. Anstelle des „Staatsministerium oder der 
von diesem beauftragten Stelle“ wird auf den Art. 81a 
Abs. 4 Satz 2 verwiesen, in dem diese „Stellen“ be-
reits benannt wurden. Die Formulierung „in § 46a Ab-
satz 5 SGB XII genannten Ausgaben für Geldleistun-
gen und Einnahmen des jeweiligen Vorjahres im 
Folgejahr“ wird zum besseren Verständnis ohne in-
haltliche Änderung durch „im Folgejahr einen Jahres-
nachweis gemäß § 46a Abs. 5 SGB XII“ ersetzt.  

Zu Buchst. d 

Art. 81a Abs. 5 AGSG wird neu gefasst und regelt 
künftig die Durchführung des Erstattungsverfahrens 
über den Barbetrag durch den Bund. So wird sicher-
gestellt, dass dem Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales vom Freistaat Bayern die richtigen und voll-
ständigen Zahlen rechtzeitig für die jeweiligen Erstat-
tungen übermittelt werden. Dadurch kann etwaigen 
Rückzahlungen an den Bund oder nachträglichen 
Forderungen der Träger der Sozialhilfe vorgebeugt 
werden. 

Zu Nr. 6 

Zu Buchst. a 

Der Verweis auf § 46a SGB XII wird um den Verweis 
auf § 136 SGB XII (Erstattung über Barbetrag durch 
den Bund) ergänzt. Damit wird gesetzlich eine Grund-
lage für die „Durchleitung“ der Erstattungszahlungen 
über den Barbetrag verankert und die kommunale 

Entlastung unverzüglich nach Überweisung des Er-
stattungsleistungen des Bundes an den Freistaat 
Bayern sichergestellt.  

Zu Buchst. b 

Die Meldungen über die Zahlen der leistungsberech-
tigten Personen im Sinn des § 136 SGB XII erfolgen 
ebenso wie die Erstattungen des Bundes an die Län-
der über den Barbetrag nur einmal jährlich. Die aktuell 
in Abs. 4 Satz 2 bestehende Bezugnahme auf die 
Höhe der „für das jeweilige Quartal“ zur Erstattung 
angemeldeten Geldleistungen für die Bemessung der 
Höhe der Erstattung an die Sozialhilfeträger, wäre 
beim Erstattungsverfahren über den Barbetrag daher 
unzutreffend. Aus diesem Grund sind die Worte „für 
das jeweilige Quartal“, mit denen aktuell auf den Zeit-
punkt der Meldungen und Erstattungen des Bundes 
für die Leistungen der Grundsicherung im Alter und 
bei Erwerbsminderung (Viertes Kapitel SGB XII) Be-
zug genommen wird, zu streichen. Zudem wird zur 
Klarstellung aufgenommen, dass sich die Höhe der 
Erstattung bei dem Erstattungsverfahren nach § 136 
SGB XII nach der Zahl der richtig gemeldeten Perso-
nen bestimmt. Von der verbleibenden Formulierung 
werden zukünftig beide Erstattungsverfahren erfasst. 

Zu Nr. 7 

Die bundesgesetzliche Regelung nach § 46 Abs. 8 
SGB II enthält einen unbefristeten mittelbaren Aus-
gleich für die Bildungs- und Teilhabeleistungen der 
Kommunen. Von daher kann auch die Umverteilung 
auf Landesebene insoweit unbefristet eingeführt wer-
den. 

Die bundesgesetzliche Regelung nach § 46 Abs. 9 
SGB II enthält bislang einen mittelbaren Ausgleich für 
die flüchtlingsbedingten Kosten der Kommunen nur 
bis einschließlich des Jahres 2018. Eine Anschlussre-
gelung ist künftigen Bund-Länder-Verhandlungen vor-
behalten.  

Infolge der derzeit geltenden bundesgesetzlichen 
Regelung wird angeordnet, dass Art. 3 Abs. 3 mit 
Ablauf des 31. Dezember 2019 (und damit nach der 
Umverteilung im Jahr 2019 für das Jahr 2018) außer 
Kraft treten. Über eine mögliche Anschlussregelung 
im Landesrecht muss nach Änderung des Bundes-
rechts entschieden werden. 

Zu § 2 Änderung der Verordnung zur Ausführung 
der Sozialgesetze 

Zu Nr. 1 

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen. 

Zu Nr. 2 

Bei den Änderungen in Buchst. a und b handelt sich 
um Folgeänderungen zum Neunten Gesetz zur Ände-
rung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch ‒ Rechts-
vereinfachung ‒ sowie zur vorübergehenden Ausset-
zung der Insolvenzantragspflicht vom 26. 07. 2016 
(BGBl. I S. 1824) und der damit bedingten geänderten 
Absatzfolge in § 46 SGB II. 
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Buchst. c enthält eine ausdrückliche Regelung, wo-
nach das Ergebnis der im Folgejahr durchgeführten 
Umverteilung nach Art. 3 AGSG beim Belastungsaus-
gleich nach Art. 5 zu berücksichtigen ist. In Abwei-
chung zur bisherigen Berechnung des Belastungs-
ausgleichs, wonach ausschließlich im Bezugsjahr 
entstandene Be- und Entlastungen einbezogen wer-
den, ist das Ergebnis der im Folgejahr durchgeführten 
Umverteilung beim Belastungsausgleich bereits für 
das Bezugsjahr zu berücksichtigen. 

Die Regelung ist notwendig, da andernfalls die ent-
standenen Belastungen doppelt ausgeglichen würden. 
Es kann nicht eine Umverteilung durch das neue In-
strument (Umverteilung) und zusätzlich eine Umver-
teilung durch das bereits bestehende Instrument (Be-
lastungsausgleich) geben (vgl. Vorblatt, D Kosten). 

Zu Nr. 3 

In Nr. 3 wird, als Folgeregelung zu Nr. 2 Buchst. c, die 
Durchführung des Belastungsausgleichs zeitlich mit 
der Durchführung der Umverteilung koordiniert.  

Sollte die Umverteilung nach Art. 3 AGSG bis zum 
15. Juni des Folgejahres noch nicht durchgeführt sein 
(z. B. weil die Rechtsverordnung des Bundesministe-
riums für Arbeit und Soziales noch nicht erlassen 
wurde), kann auch eine Durchführung des Belas-
tungsausgleichs zu diesem Zeitpunkt noch nicht ge-
währleistet werden. Die Neuregelung sieht daher vor, 
dass die Zuweisungen künftig jeweils nach der erfolg-
ten Umverteilung nach Art. 3, frühestens aber zum 
15. Juni des auf das Bezugsjahr folgenden Jahres 
festgesetzt und ausbezahlt werden.  

Zu Nr. 4 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. 

Zu Nr. 5 

Es handelt sich um redaktionelle Änderungen. 

Zu Nr. 6 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. Die 
organisatorische Stellung des Zentrums Bayern Fami-
lie und Soziales als eine dem Staatsministerium für 
Arbeit und Soziales, Familie und Integration unmittel-
bar nachgeordnete zentrale Landesbehörde ergibt 
sich bereits aus Art. 25 AGSG. Sie wird daher durch 
die in § 22 enthaltene Regelung nicht konstitutiv an-
geordnet, sondern lediglich zu Erläuterungszwecken 

zitiert. Im Interesse einer schlanken Gesetzesformu-
lierung wird die überflüssige Textstelle gestrichen.  

Zu Nr. 7 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. Die 
in § 40d enthaltene Regelung doppelt überflüssiger-
weise die in § 40 Abs. 1 Satz 2 enthaltene Regelung.  

Zu Nr. 8 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. 

Zu Nr. 9 

Die Überschrift des Abschnitts 2 wird aktualisiert. Es 
handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zu 
Nr. 10. 

Zu Nr. 10 

In § 99 wird der Verweis auf Art. 81a Abs. 5 AGSG 
aufgenommen. Damit wird an das Zentrum Bayern 
Familie und Soziales die Durchführung des Erstat-
tungsverfahrens über den Barbetrag durch den Bund 
delegiert.  

Zu Nr. 11  

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. 

Zu Nr. 12 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. Die 
Regelung von Einzelheiten bzgl. des Beirats für Ver-
triebenen- und Spätaussiedlerfragen durch Organisa-
tionserlasse bedarf keiner Ermächtigung durch den 
Verordnungsgeber. Die Regelung des bisherigen Sat-
zes 2 ist überflüssig und daher zu streichen.  

Zugleich werden die bisherigen Regelungen des 
§ 124 als neue Sätze 2 und 3 in § 123 überführt. 

Zu Nr. 13 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung 
zur Änderung nach Nr. 12. 

Zu Nr. 14 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. 

 

Zu § 3 Inkrafttreten 

§ 3 Abs. 1 regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. 

§ 3 Abs. 2 regelt das Außerkrafttreten von Über-
gangsvorschriften, die sich durch Zeitablauf erledigt 
haben. 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote
Staatssekretär Johannes Hintersberger
Abg. Angelika Weikert
Abg. Dr. Hans Reichhart
Abg. Dr. Hans Jürgen Fahn
Abg. Christine Kamm
Dritter Vizepräsident Peter Meyer



Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Ich rufe Tagesordnungspunkt 2 a auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung

zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der Sozialgesetze und der 

Verordnung zur Ausführung der Sozialgesetze (Drs. 17/17532) 

- Erste Lesung -

Den Gesetzentwurf begründet Herr Staatssekretär Hintersberger. Bitte schön, Herr 

Staatssekretär.

Staatssekretär Johannes Hintersberger (Sozialministerium): Sehr geehrte Frau Prä

sidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Bei der Änderung des Gesetzes zur Ausfüh

rung der Sozialgesetze – langer Titel – und der Verordnung zur Ausführung der Sozial

gesetze geht es um zwei Punkte. Beide betreffen die Weiterleitung von Bundesmitteln 

an die Kommunen.

Erstens. Die Zuteilung von Bundesmitteln an Landkreise und kreisfreie Städte soll ziel

genauer erfolgen. Der Bund beteiligt sich an den Kosten für Unterkunft und Heizung –

 KdU – im Rahmen des SGB II. Nach SGB II kommt der Bund teilweise für Kosten auf, 

die bei den Kommunen anfallen. Dabei handelt es sich um die flüchtlingsbedingten 

Kosten für Unterkunft und Heizung, die der Bund bis zum Jahr 2018 voll übernimmt. 

Dem engagierten Verhandeln unseres Ministerpräsidenten ist es zu verdanken, dass 

sich die Ministerpräsidentenkonferenz in diesem Punkt durchgesetzt hat.

Zweitens geht es um die Bildungs und Teilhabeleistungen für Kinder, Jugendliche und 

junge Erwachsene.

Allerdings kann der Bund den Kommunen die Kosten nicht direkt erstatten. Das ist 

rechtlich nicht zulässig. Deshalb nutzt er die Beteiligung an den Kosten für Unterkunft 

und Heizung im SGB II als mittelbaren Weg der Erstattung. Im Ergebnis bedeutet das, 

dass der Bund seinen Erstattungsbetrag an die Länder auszahlt. Die Länder geben 

das Geld dann an die Kommunen weiter. Diese Leistung erfolgt pauschal, indem der 
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Bund seine Beteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung erhöht. Das heißt, 

der Anteil des Bundes wird nicht passgenau an die Ausgaben der Kommunen ange

passt.

Probleme wirft dieser mittelbare Ausgleichsmechanismus insbesondere bei den flücht

lingsbedingten Kosten der Unterkunft auf. Gegenüber der Zeit vor 2015 hat sich durch 

die zusätzlichen Kosten für die flüchtenden Menschen ein deutlicher Mehraufwand er

geben. Der Anteil des Bundes wurde dabei nicht passgenau an die flüchtlingsbeding

ten Kosten der bayerischen Kommunen angepasst. Vielmehr hat der Bund seinen An

teil an den Leistungen für deutsche und für ausländische Leistungsberechtigte in 

gleichem Maße um bestimmte länderspezifische Berechnungspunkte erhöht. Im Er

gebnis profitieren derzeit alle bayerischen Kommunen gleichermaßen von diesen Er

stattungen durch den Bund. Welche Kosten tatsächlich bei ihnen angefallen sind, 

spielt derzeit keine Rolle. Genau dies soll durch diesen Gesetzesvorschlag geändert 

werden.

Wir wollen auf Landesebene die Bundesmittel so an die Kommunen weiterleiten, dass 

sie passgenau von ihren vor allem flüchtlingsbedingten Kosten für Unterkunft und Hei

zung, aber auch von den Kosten für Bildungs und Teilhabeleistungen entlastet wer

den. Wie soll dies passieren? – Es soll eine interkommunale Verteilung eingeführt wer

den. Für jede Kommune wird jeweils für das Vorjahr ein Einnahmen und 

Ausgabensaldo festgelegt. Hatte eine Kommune weniger Ausgaben für Flüchtlinge 

oder für Bildungs und Teilhabeleistungen, als sie an Bundesmitteln bekommen würde, 

muss sie etwas abgeben. Hatte eine Kommune tatsächlich mehr Ausgaben, bekommt 

sie zusätzliche Finanzmittel zugeteilt. So erhalten die Kommunen, bei denen höhere 

Kosten anfallen, entsprechend mehr Geld aus der Bundesbeteiligung. Ich meine, die

ser Weg ist richtig. Die kommunalen Spitzenverbände haben ihm nicht nur zuge

stimmt, sondern das Verfahren wegen der starken zusätzlichen Belastungen aufgrund 

der Flüchtlingssituation auch entscheidend angeregt.
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Zum anderen geht es bei diesem Gesetzentwurf um die Erstattung von Mehrkosten 

durch den Bund, die den Kommunen als Sozialhilfeträger im Zusammenhang mit dem 

Bundesteilhabegesetz entstehen. Mit dem Bundesteilhabegesetz wurde das Arbeits

förderungsgeld erhöht und die Grundlage dafür geschaffen, dass der Vermögens

schonbetrag in der Sozialhilfe angehoben wird. Ursprünglich betrug er 2.600 Euro. 

Jetzt wurde er auf 5.000 Euro angehoben. Vom Bund konnte die Zusage erreicht wer

den, dass die sich hieraus ergebenden Mehrkosten zur Hälfte erstattet werden. Ab 

2017 bezahlt der Bund einmal jährlich Erstattungsleistungen an den Freistaat. Von 

diesen Leistungen profitieren vor allem die Bezirke, die als Träger dieser Leistungen 

fungieren. Mit unserem Gesetzentwurf wollen wir die Durchleitung dieser Zahlungen 

an die Bezirke regeln; denn bei ihnen als überörtliche Träger der Sozialhilfe entstehen 

die überwiegenden Mehrkosten. Dort soll das Geld auch eins zu eins ankommen.

Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, wir haben diesen Gesetzentwurf, wie schon 

gesagt, in enger Abstimmung mit den kommunalen Spitzenverbänden erarbeitet. Wir 

haben ihn insbesondere mit dem Städtetag und mit dem Landkreistag abgestimmt, 

weil diese beiden kommunalen Spitzenverbände federführend sind. Das Gesetz soll 

gewährleisten, dass die Bundesmittel dort ankommen, wo bei den Kommunen auch 

tatsächlich Kosten anfallen. Ich bitte daher um Zustimmung zum Gesetzentwurf.

(Beifall bei der CSU)

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Danke schön, Herr Staatssekretär. – Erste Red

nerin in der Aussprache ist die Kollegin Weikert. Bitte schön, Frau Weikert.

Angelika Weikert (SPD): Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen! Wir haben 

heute die Erste Lesung zu diesem Gesetzentwurf. Eine Abstimmung steht heute noch 

nicht auf der Tagesordnung. Wir werden über diesen Gesetzentwurf sicher noch eine 

sehr ausführliche Diskussion im zuständigen Ausschuss zu führen haben. Als Erstes 

stellt sich für uns Sozialdemokraten die Frage, ob wirklich alle Bundesmittel, die für 

flüchtlingsbedingte Mehrkosten zur Verfügung gestellt werden, an die Kommunen des 
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Freistaates Bayern weitergeleitet werden. Dazu hören wir immer unterschiedliche Aus

sagen. Werden alle Mittel weitergeleitet? Diese Frage werden wir im Laufe der Zeit 

und im jeweiligen Ausschuss stellen.

Sie haben die Neuregelung jetzt ausreichend begründet. Ich habe den Gesetzentwurf 

auch ausführlich gelesen. Ist die Verteilung dieser Bundesmittel tatsächlich auch ge

recht? Im vergangenen Jahr hatten wir einmal eine Rechnung einer kleineren Stadt im 

Freistaat Bayern vorliegen, bei der es nur um einen Teilaspekt ging. Damals wurde die 

Rechnung aufgemacht, dass die Kommunen unterschiedlich profitieren, die einen 

mehr und die anderen weniger. Deshalb sind bei diesem Gesetzentwurf wirklich viele 

Fragen veranlasst. Welche Kommunen profitieren davon? Welche Kommunen schnei

den deutlich schlechter ab? Im Gesetzentwurf steht, dass es keinen bürokratischen 

Aufwand gibt. Gibt es den wirklich nicht? Gibt der Gesetzentwurf den Kommunen 

mehr Planungssicherheit in der Abrechnung, damit sie auch wissen, wann die Gelder 

fließen? Daneben möchten wir auch wissen, ob es über den Gesetzentwurf hinaus 

Planungen der Staatsregierung gibt, die Kommunen stärker als bisher von flüchtlings

bedingten Kosten zu entlasten. Das ist immer ein Thema des Städtetages und des 

Gemeindetages. In den jüngsten Pressemitteilungen war immer zu lesen, dass die 

Kommunen auf ganz vielen Kosten sitzen bleiben und der Freistaat sie weitgehend im 

Stich lässt.

Ich will jetzt noch gar nicht sagen, dass der Gesetzentwurf schlecht ist. Ich will aber 

auch nicht sagen, dass er gut ist. Wir haben zu dem Gesetzentwurf eine ganze Reihe 

von Fragen. Wenn Sie sagen, dass der Gesetzentwurf mit den kommunalen Spitzen

verbänden abgesprochen und dementsprechend ausgearbeitet worden ist, wollen wir 

uns natürlich auch versichern, ob das tatsächlich der Fall ist. Wir werden uns deshalb 

auch mit den beteiligten Gremien in Verbindung setzen. Fakt ist, dass ein überwiegen

der Teil der Kommunen – das haben Sie auch ausgeführt – bisher keine Auszahlun

gen aus dem Entlastungsanteil bekommen hat. Andere Kommunen sollen den Aus

gleich zukünftig über die Umverteilung bekommen. Im Kern wissen wir nicht, welche 
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Kommunen von diesem Gesetzentwurf profitieren und welche schlechter abschnei

den. Ist der Gesetzentwurf ein Beitrag dazu, dass die Kosten, die auf die Kommunen 

zukommen, gerecht oder gerechter verteilt werden?

Ich will meine Redezeit gar nicht weiter ausnutzen, sondern stelle einfach diese Fra

gen. Ich freue mich auf die Diskussion im Ausschuss, wo wir die Fragen nochmals ge

zielt einbringen werden. Seien Sie auch aufseiten des Sozialministeriums versi

chert:Wir werden die Zeit, bis der Gesetzentwurf im Oktober in den Fachausschuss 

kommt, nutzen, um uns bei unseren Kommunen, aber auch bei den kommunalen Spit

zenverbänden dahin gehend zu vergewissern, ob das tatsächlich so ist, wie Sie es 

hier eingebracht haben, und ob damit alle Kommunen zufriedengestellt werden. Ich 

glaube es zunächst auf Anhieb nicht. Für die weitere Diskussion verweise ich, wie ge

sagt, auf die aufgeworfenen Fragen. – Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD)

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Danke schön, Frau Kollegin Weikert. – Nächster 

Redner ist der Kollege Dr. Reichhart. Bitte schön, Herr Dr. Reichhart.

Dr. Hans Reichhart (CSU): (Vom Redner nicht autorisiert) Sehr geehrte Frau Präsi

dentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte zunächst für die CSUFraktion er

klären, dass wir wirklich froh sind, dass dieser Gesetzentwurf jetzt kommt, und zwar 

aus zwei Gründen. Zum einen, weil der Gesetzentwurf zwei Themen anspricht, näm

lich nicht nur die Flüchtlingsproblematik, sondern auch die Frage des Umgangs mit 

Menschen mit Behinderung. Ich glaube, auch darauf sollten wir den Fokus richten. 

Wenn wir hier die Erhöhung des Arbeitsförderungsgeldes und des Vermögensschon

betrags in bayerisches Recht umsetzen und den Vollzug vornehmen, dann ist das, 

glaube ich, ein Schritt, auf den wir stolz sein können, Frau Weikert. Wir haben als So

zialpolitiker sehr lange dafür gekämpft, beim Schonbetrag und beim Arbeitsentgelt für 

Menschen mit Behinderungen etwas zu erreichen. Ich bin froh, dass wir es auf Bun

desebene zusammen geschafft haben, hier eine Verbesserung herbeizuführen.
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Man hätte sich sicherlich gerade beim Schonbetrag noch mehr wünschen können. 

Aber wir haben den ersten Schritt gemacht. Wir haben es geschafft, dass wir sagen 

können: Der Schonbetrag wird erhöht. Wir haben es geschafft, dass Arbeitsleistung 

von Menschen mit Behinderung durch den Staat noch stärker honoriert wird. Insoweit 

können wir auf diesen Bereich wirklich stolz sein. Auch diesen Bereich sollte man des

halb nennen. Auch in diesem Bereich haben wir etwas geleistet, um den Menschen, 

die sich sonst nicht artikulieren können und zu den Schwächsten in unserer Gesell

schaft zählen, eine Anerkennung zuteilwerden zu lassen, sie aus dem reinen Bedürf

nisbegriff herauszuholen und zu sagen, dass auch diese Menschen etwas leisten und 

dass auch diese Menschen einiges verdient haben. Ich glaube, darauf können wir alle, 

die wir Sozialpolitik machen, stolz sein. Wir können sagen, dass wir dort wirklich einen 

Schritt weitergekommen sind.

Der zweite Punkt, den der Herr Staatssekretär schon angesprochen hat, ist aber ge

nauso wichtig, nämlich im Bereich der finanziellen Tragfähigkeit von Flüchtlingskosten, 

von Unterbringungskosten, etwas zu leisten, indem wir sagen: Wir wollen dahin ge

hend Gerechtigkeit schaffen, dass wir die Kommunen ansprechen, die mehr leisten 

und erhöhte Ausgaben erbringen, und damit einen Anreiz schaffen. Wir werden den 

Anreiz schaffen, Bildung und Teilhabeleistungen stärker auszuschütten und stärker 

dafür zu werben, und fragen: Wie machen Sie das dem betroffenen Personenkreis zu

gänglich und schauen nicht, dass möglichst wenige diese Leistung in Anspruch neh

men? Auch insoweit ist der Ansatz richtig und wichtig. Daher stehen wir als CSUFrak

tion hinter diesem Gesetzentwurf. Wir freuen uns auf die weiteren Beratungen und 

werden diese konstruktiv und positiv begleiten. Ich freue mich auf die Auseinanderset

zung im Ausschuss.

(Beifall bei der CSU)

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Danke schön, Herr Dr. Reichhart. – Nächster 

Redner ist der Kollege Dr. Fahn. Bitte schön, Herr Dr. Fahn.
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Dr. Hans Jürgen Fahn (FREIE WÄHLER): Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolle

ginnen und Kollegen! Die Fragen, die Frau Weikert gestellt hat, sind richtig und gut 

und sollten konkret beantwortet werden. Ich will mit einem anderen Einstieg in das 

Thema Asylkosten beginnen. Mitte April 2017 richteten viele Bürgermeister Hilferufe 

an die Bundeskanzlerin. Es war jeweils die Asylrechnung, die die Bürgermeister an 

Frau Merkel schickten. Der SPDOberbürgermeister von Fürth, Thomas Jung, schrieb: 

Pro Jahr entstehen uns zehn Millionen Euro an Kosten. Sieben Millionen Euro tragen 

Bund und Land. Den Rest zahlen wir aus eigener Tasche. – In Leipzig betrug diese 

Differenz sogar 27,3 Millionen Euro. Viele Kommunen haben große Probleme, die 

ihnen entstehenden Mehrkosten im Zuge der Asylkrise zu bezahlen.

Wir sagen: Hier geht es um eine staatliche Aufgabe. Dafür sind Bayern und der Bund 

komplett zuständig. Mitte 2017 haben wir eine eigene Umfrage bei den FREIEN WÄH

LERN gemacht. Dabei ging es auch um das Problem der Kostenübernahme im Zu

sammenhang mit der Asylsituation. Es ging um das Problem der fehlenden Kosten

übernahme, zum einen bei Personalkosten und zum anderen bei Sachkosten. Es gibt 

eine Hochrechnung der kommunalen Spitzenverbände für das erste Halbjahr 2016. 

Die aktuellen Zahlen kommen in diesen Tagen. Da ging es um eine Mehrbelastung 

von 215,4 Millionen Euro, die die Kommunen gemeinsam durch diese Flüchtlingskrise 

haben. Das heißt, die Kommunen werden insgesamt belastet. Das muss man sehen.

Ich nenne Beispiele: Die Personalkosten betragen in Regensburg 1,5 Millionen Euro, 

in Kitzingen 589.000 Euro, in Dillingen 682.000 Euro, im Nürnberger Land 

550.000 Euro. Ich nenne noch Beispiele für Mehrbelastungen durch Sachkosten. Da 

geht es um das Ausländer und das Gesundheitsamt und die Anmietung von Räumen. 

In Regensburg waren es 419.000 Euro, im Unterallgäu 286.000 Euro, im Nürnberger 

Land 272.000 Euro. Das heißt, heute werden die Kommunen noch unverhältnismäßig 

hoch belastet. Wir sagen: Das muss sich ändern. Die Probleme sind noch nicht gelöst.

Allerdings – das ist richtig – macht der Gesetzentwurf der Staatsregierung einen klei

nen Anfang. Es geht um die Verteilung der Bundesbeteiligung an den Kosten für Un

Protokollauszug
108. Plenum, 18.07.2017 Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode 7

http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000370.html


terkunft und Heizung. Bisher wurden diese Bundesmittel unabhängig von der tatsächli

chen Belastung vor Ort verteilt. Die Konsequenz war, dass diejenigen Kommunen, 

welche aufgrund besonderer Konstellationen extrem hohe Kosten hatten, nicht besser 

entlastet wurden als Kommunen mit geringeren Kosten. Das war und ist ungerecht. 

Als Anwalt der Kommunen können wir zunächst einmal grundsätzlich sagen, dass mit 

diesem Gesetzentwurf an den richtigen Stellschrauben gedreht wird. Durch den Ge

setzentwurf kommt es zu einer anderen Art der Verteilung, das heißt zu einer Spitzab

rechnung der für den flüchtlingsbedingten Mehraufwand durch den Bund zur Verfü

gung stehenden Gelder. Die Umverteilung soll jeweils einmal jährlich rückwirkend auf 

das Vorjahr bezogen erfolgen. Erstmals soll die Umverteilung im Jahr 2018 für das 

Jahr 2017 stattfinden. Allerdings – das muss man kritisch sagen – gehen die 

Jahre 2016 und 2015 leer aus. Wir haben konkret den Landrat von Landshut gefragt. 

Peter Dreier schreibt uns: Damit erhält unser Landkreis rund eine Million Euro mehr 

als im Jahr zuvor, sodass ein Großteil der Mehrausgaben für die Kosten für Unterkunft 

aufgefangen werden können. – Mit anderen Worten: Dieser Gesetzentwurf der Staats

regierung ist ein Schritt in die richtige Richtung. Das bedeutet aber nicht, dass alle 

Personal und Sachkosten komplett übernommen werden.

Wir FREIE WÄHLER signalisieren unsere zunächst kritische Zustimmung zu diesem 

Gesetzentwurf und warten noch auf die Diskussionen im Ausschuss und auf die Be

antwortung verschiedener Fragen, die noch offen sind. Natürlich erwarten wir auch 

noch Vorschläge vonseiten der Staatsregierung zur Reduzierung der Personal und 

Sachkosten, für die Bayern zuständig ist. Hier ging es – das muss ich noch mal sagen 

– um die Verteilung der Bundesmittel. Aber noch mal, Herr Staatssekretär: Wir stim

men diesem Gesetzentwurf grundsätzlich zu.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Danke schön, Herr Dr. Fahn. – Unsere nächste 

Rednerin ist die Kollegin Kamm. Bitte schön, Frau Kamm.
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Christine Kamm (GRÜNE): Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen 

und Kollegen! Es geht in diesem Gesetzentwurf um die Verteilung von Bundesmitteln, 

die der Bund den Ländern zur Verfügung stellt, damit diese an die Kommunen weiter

verteilt werden. Es geht um die Art und Weise, wie das Land diese Bundesmittel an 

die Kommunen weiterverteilt. Man kann sich natürlich sehr über die Leistungen freu

en, die auf Bundesebene geschaffen werden. Allerdings ist das, Herr Kollege Reich

hart, kein Beispiel originärer bayerischer Sozialpolitik, sondern es ist letztendlich der 

Versuch, die Bundesmittel möglichst gerecht auf die Kommunen zu verteilen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Die bisherige Entlastung der Kommunen von den KdUKosten wurde nicht passgenau, 

sondern sehr pauschal und ungerecht vorgenommen. Zu diesem Entlastungsaus

gleich des Bundes für die Kommunen kommt ein weiterer Entlastungsausgleich des 

Bundes für die Unterbringung von Geflüchteten. Sie wissen, dass die Kommunen an 

das Land Bayern 311 Euro pro Monat für jeden Geflüchteten bezahlen, wenn dieser 

selber kein Einkommen hat.Hier geht es um durchaus beträchtliche Mittel. Nach mei

ner Meinung haben diese die Größenordnung eines dreistelligen Millionenbetrages 

pro Jahr. Angesichts dieser Gebührensätze dürfen wir gespannt sein, ob die Bundes

mittel ausreichen werden, um die erheblichen Belastungen der Kommunen allein 

durch die Unterbringungskosten, die der Freistaat von den Kommunen verlangt, aus

zugleichen. Diese Frage werden wir in den Beratungen klären.

Ein weiterer Punkt ist die Beteiligung des Bundes an den Bildungs und Teilhabeleis

tungen der Kommunen. Viele Kommunen tun hier sehr viel und erbringen große Leis

tungen. Sie stellen allen Kindern einen Kindergartenplatz zur Verfügung. Andere Kom

munen haben keine Flüchtlinge untergebracht und haben sich nicht darum 

gekümmert, dass alle Kinder von Geflüchteten einen KitaPlatz erhalten und bei der 

Bildung unterstützt werden. Auch solche Kommunen gibt es in Bayern. Nach diesem 

neuen Gesetzentwurf soll eine Spitzabrechnung erfolgen. Das ist sicherlich sinnvoll. 

Allerdings bin ich stutzig geworden, da nach den Erläuterungen zu diesem Gesetzent
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wurf für die Abrechnung kein zusätzliches Personal erforderlich ist. Hier setze ich ein 

Fragezeichen.

Auch für die Umsetzung der Verteilung der vom Bund erbrachten Leistungen nach 

dem Bundesteilhabegesetz ist laut diesem Gesetzentwurf kein zusätzliches Personal 

vorgesehen. Hier geht es um die Anhebung des Vermögensschonbetrags bei der So

zialhilfe und um die Erhöhung des Arbeitsförderungsgeldes von 26 auf 52 Euro für 

Werkstätten. Das alles ist sehr gut. Diese Leistungsverteilung soll aber auch im Wege 

einer Spitzabrechnung erfolgen. Für die Umsetzung dieses neu geschaffenen Vertei

lungsinstruments brauchen wir sicherlich Personalstellen.

Wir werden die Frage stellen, wie dieser Belastungsausgleich personell bewältigt wer

den kann, zumal schon im Gesetzentwurf festgestellt wird, dass es unterschiedliche 

Belastungsausgleiche gibt, bei denen nicht ganz klar ist, welche Kommunen schließ

lich mehr und welche weniger bekommen werden. – Die Diskussion über diesen Ge

setzentwurf wird sicher spannend werden.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Danke schön, Frau Kollegin Kamm. – Für die 

Staatsregierung hat sich noch einmal Herr Staatssekretär Hintersberger gemeldet. 

Bitte schön.

Staatssekretär Johannes Hintersberger (Sozialministerium): Sehr geehrter Herr 

Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Bei der Ersten Lesung ist es zwar nicht üb

lich, noch einmal ans Pult zu gehen, und selbstverständlich werden wir alle Fragen in 

den zuständigen Ausschüssen sehr intensiv behandeln. Liebe Kolleginnen und Kolle

gen, eines lasse ich aber nicht so stehen: Liebe Frau Kollegin Weikert, Sie haben hier 

etwas gesagt, was ich nur als böswillige Unterstellung bezeichnen kann, und behaup

tet, der Freistaat habe möglicherweise Mittel zurückgehalten, die der Bund dem Frei

staat zum Zwecke der Weiterleitung an die Kommunen zugeleitet habe. Ich weise dies 

entschieden zurück!
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(Beifall bei der CSU)

Die Regelung nach dem SGB II gibt es seit dreizehn Jahren. Mir ist nicht bekannt, 

dass die Kommunen in diesen dreizehn Jahren Klage geführt hätten, dass Mittel zu

rückgehalten worden wären. Ich möchte dies in aller Klarheit feststellen.

Herr Kollege Dr. Fahn, der Freistaat hatte bei der Durchleitung dieser pauschalen 

Bundesmittel immer die tatsächlich bei den Kommunen angefallenen Kosten im 

Fokus. Das hat Herr Kollege Dr. Reichhart noch einmal unterstrichen. Liebe Frau Kol

legin Kamm, wir wollen die Lasten im Rahmen einer Jahresevaluation und eines Ein

nahmen und Ausgabensaldos konkret und passgenau berechnen.

Sehen Sie sich einmal die alten Protokolle an. Das ist genau das, was Sie immer wie

der angeregt und angemahnt haben. Wir haben dies damals abgelehnt, weil uns dies 

bei der Abwägung zwischen zusätzlichen Verwaltungsaufgaben und den konkreten 

Abstimmungen nicht vertretbar zu sein schien. Vor dem Hintergrund der Flüchtlingssi

tuation haben wir eine Änderung der Gewichtung vorgenommen. Das habe ich bei der 

Einbringung des Gesetzentwurfs ausgeführt. Wir haben diesen Gesetzentwurf einge

bracht, um die Kommunen, bei denen Kosten angefallen sind, pass und zielgenauer 

zu entlasten.

(Beifall bei der CSU)

Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Einen Moment, Herr Staatssekretär. Frau Kollegin 

Weikert hat sich zu einer Zwischenbemerkung gemeldet.

Angelika Weikert (SPD): Herr Staatssekretär, ich bitte Sie, zur Kenntnis zu nehmen, 

dass ich eine Frage gestellt habe. Ich weise es zurück, dass Sie es als eine böswillige 

Unterstellung bezeichnen, wenn ich eine Frage stelle. Ich bitte Sie, das zur Kenntnis 

zu nehmen.

(Beifall bei der SPD)
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Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Vielen Dank. – Damit ist die Aussprache ge

schlossen. Ich schlage vor, den Gesetzentwurf dem Ausschuss für Arbeit und Sozia

les, Jugend, Familie und Integration als federführendem Ausschuss zu überweisen. 

Besteht damit Einverständnis? – Das ist der Fall. Dann ist das so beschlossen.
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Arbeit und Soziales, Jugend, Familie und 
Integration 

Gesetzentwurf der Staatsregierung 
Drs. 17/17532 

zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der Sozialgesetze 
und der Verordnung zur Ausführung der Sozialgesetze 

I. Beschlussempfehlung: 

Z u s t im m u n g  

Berichterstatterin: Judith Gerlach 
Mitberichterstatter: Hans-Ulrich Pfaffmann 

II. Bericht: 

1. Der Gesetzentwurf wurde dem Ausschuss für Arbeit und Sozi-
ales, Jugend, Familie und Integration federführend zugewie-
sen. 
Der Ausschuss für Verfassung, Recht und Parlamentsfragen 
hat den Gesetzentwurf endberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 
72. Sitzung am 19. Oktober 2017 beraten und e i n s t im m i g  
Zustimmung empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Verfassung, Recht und Parlamentsfragen 
hat den Gesetzentwurf in seiner 79. Sitzung am 16. November 
2017 endberaten und e i n s t im m i g  Zustimmung empfohlen 
mit der Maßgabe, dass in § 3 Abs. 1 als Datum des Inkrafttre-
tens der „1. Januar 2018“ und in § 3 Abs. 2 als Datum des 
Außerkrafttretens der „31. Dezember 2017“ eingefügt wird. 

Joachim Unterländer 
Vorsitzender 
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Beschluss  

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sit-
zung beraten und beschlossen: 

Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Drs. 17/17532, 17/19104 

Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausfüh-
rung der Sozialgesetze und der Verordnung zur 
Ausführung der Sozialgesetze 

§ 1 
Änderung des Gesetzes  

zur Ausführung der Sozialgesetze 

Das Gesetz zur Ausführung der Sozialgesetze 
(AGSG) vom 8. Dezember 2006 (GVBl. S. 942, Bay-
RS 86-7-A/G), das zuletzt durch Art. 17a Abs. 13 des 
Gesetzes vom 13. Dezember 2016 (GVBl. S. 335) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht werden der Angabe zu 
Art. 81a die Wörter „und Erstattungsverfahren 
Barbetrag“ angefügt. 

2. Art. 3 wird wie folgt gefasst: 

„Art. 3 
Erstattungsleistungen des Bundes 

(1) Die an den Freistaat Bayern erbrachten Er-
stattungsleistungen des Bundes nach § 46 Abs. 11 
Satz 1 SGB II werden jeweils unmittelbar nach 
Eingang beim Freistaat Bayern an die kreisfreien 
Gemeinden und die Landkreise weitergeleitet.  

(2) 
1
Die rechnerischen Mehrleistungen nach 

§ 46 Abs. 8 Satz 1 SGB II innerhalb eines Be-
zugsjahres werden ab dem Bezugsjahr 2017 zwi-
schen den kreisfreien Gemeinden und Landkrei-
sen jeweils nach Inkrafttreten der Rechtsverord-
nung nach § 46 Abs. 10 Satz 1 SGB II des folgen-
den Jahres umverteilt. 

2
Die Verteilungsmasse er-

rechnet sich durch Multiplikation der innerhalb des 
Bezugsjahres mit dem Bund abgerechneten Leis-
tungen nach § 22 Abs. 1 SGB II mit dem nach 
§ 46 Abs. 10 Satz 1 Nr. 1 SGB II angepassten lan-
desspezifischen Wert für das Bezugsjahr. 

3
Ver-

teilungsmaßstab sind die Anteile an den gemäß 

§ 46 Abs. 11 Satz 5 SGB II gemeldeten Leistungs-
ausgaben im Bezugsjahr. 

4
Eine Umverteilung fin-

det nicht statt, soweit die rechnerischen Mehrleis-
tungen die für ganz Bayern gemeldeten Leis-
tungsausgaben nach Satz 3 übersteigen. 

5
Je 

kreisfreier Gemeinde und Landkreis wird ein Zah-
lungsanspruch oder eine Zahlungspflicht errech-
net. 

6
Die Zahlungspflichten werden mit den lau-

fenden Abrufen nach Abs. 1 verrechnet. 
7
Die hier-

durch frei werdenden Mittel werden zur Befriedi-
gung der Zahlungsansprüche verwendet. 

(3) 
1
Abs. 2 Satz 1, 2 und 4 bis 7 gilt entspre-

chend für die rechnerischen Mehrleistungen nach 
§ 46 Abs. 9 Satz 1 SGB II. 

2
Verteilungsmaßstab 

sind die Anteile der kreisfreien Gemeinden und 
Landkreise an den der Festlegung nach § 46 
Abs. 10 Satz 1 Nr. 2 Buchst. b und c, Satz 3 und 4 
SGB II zugrunde gelegten Leistungsausgaben im 
Bezugsjahr. 

(4) Die Durchführung obliegt dem Zentrum 
Bayern Familie und Soziales.“ 

3. In Art. 5 Abs. 1 Satz 1 Satzteil vor Nr. 1 werden 
die Wörter „jeweiligen Vorjahr (Bezugsjahr)“ durch 
das Wort „Bezugsjahr“ ersetzt. 

4. In Art. 64 Abs. 1 wird nach den Wörtern „dem 
Zwölften Buch Sozialgesetzbuch“ die Angabe 
„(SGB XII)“ eingefügt. 

5. Art. 81a wird wie folgt geändert: 

a) Der Überschrift werden die Wörter „und Erstat-
tungsverfahren Barbetrag“ angefügt. 

b) In Abs. 1 Satz 1 werden die Wörter „im über-
tragenen Wirkungskreis“ gestrichen. 

c) Abs. 4 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 3 werden die Wörter „nach dem 
Vierten Kapitel SGB XII“ gestrichen. 

bb) Es wird folgender Satz 4 angefügt: 

„
4
Sie erbringen gegenüber der nach Satz 2 

zuständigen Stelle im Folgejahr einen Jah-
resnachweis gemäß § 46a Abs. 5 SGB XII.“ 

d) Abs. 5 wird wie folgt gefasst: 

„(5) 
1
Die zuständigen Träger der Sozialhil-

fe weisen der zuständigen Stelle rechtzeitig für 
den jeweiligen Meldezeitraum nach § 136 
Abs. 2 SGB XII die Zahl der gemäß § 136 
SGB XII meldefähigen Personen nach. 

2
Dabei 

bestätigen sie, dass die Angaben richtig und 
vollständig sind.“ 
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6. Art. 88 Abs. 4 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Wörter „nach § 46a 
SGB XII“ durch die Wörter „nach den §§ 46a, 
136 SGB XII“ ersetzt. 

b) In Satz 2 werden die Wörter „für das jeweilige 
Quartal“ gestrichen und nach dem Wort „Geld-
leistungen“ die Wörter „(§ 46a SGB XII) oder 
nach der Zahl der Personen (§ 136 SGB XII)“ 
eingefügt. 

7. Dem Art. 118 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

„(3) Mit Ablauf des 31. Dezember 2019 tritt 
Art. 3 Abs. 3 außer Kraft.“ 

§ 2 
Änderung der  

Verordnung zur Ausführung der Sozialgesetze 

Die Verordnung zur Ausführung der Sozialgesetze 
(AVSG) vom 2. Dezember 2008 (GVBl. S. 912, 
BayRS 86-8-A/G), die zuletzt durch § 29a der Verord-
nung vom 16. August 2016 (GVBl. S. 258) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) In der Angabe zu Teil 4 werden die Wörter 
„landwirtschaftlicher Tätigkeit“ durch die Wör-
ter „der landwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit“ 
ersetzt. 

b) Die Angabe zu § 40d wird wie folgt gefasst: 

„§ 40d (aufgehoben)“. 

c) Der Angabe zu Teil 9 Abschnitt 2 werden die 
Wörter „und Erstattungsverfahren Barbetrag“ 
angefügt. 

d) In der Angabe zu § 99 werden die Wörter „des 
Zentrums Bayern Familie und Soziales“ ge-
strichen. 

e) Die Angabe zu § 124 wird wie folgt gefasst: 

„§ 124 (aufgehoben)“. 

2. § 5 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 2 wird die Angabe „Abs. 5 bis 8“ durch 
die Angabe „Abs. 11 Satz 1“ ersetzt. 

b) In Satz 3 werden die Wörter „Abs. 5 Satz 4 
und Abs. 7a“ durch die Angabe „Abs. 7 Satz 1“ 
ersetzt. 

c) Es wird folgender Satz 4 angefügt: 

„
4
Das Ergebnis der im Folgejahr durchgeführ-

ten Umverteilung nach Art. 3 AGSG ist im Be-
zugsjahr zu berücksichtigen.“ 

3. § 8 wird wie folgt gefasst: 

„§ 8 
Festsetzung der Zuweisungen 

Die Zuweisungen werden jeweils nach der er-
folgten Umverteilung nach Art. 3 AGSG, frühes-
tens aber zum 15. Juni des auf das Bezugsjahr 
folgenden Jahres festgesetzt und ausbezahlt.“ 

4. In Teil 4 werden in der Überschrift die Wörter 
„landwirtschaftlicher Tätigkeit“ durch die Wörter 
„der landwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit“ ersetzt. 

5. § 15 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „ALG und 
nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 FELEG“ durch die 
Wörter „des Gesetzes über die Alterssi-
cherung der Landwirte (ALG) und nach § 2 
Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes zur Förderung 
der Einstellung der landwirtschaftlichen Er-
werbstätigkeit (FELEG)“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 wird nach den Wörtern „Amt für“ 
das Wort „Ernährung,“ eingefügt. 

b) In Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 sowie Satz 2 wird 
jeweils nach den Wörtern „Amt für“ das Wort 
„Ernährung,“ eingefügt. 

6. In § 22 werden die Wörter „als eine dem Staats-
ministerium für Arbeit und Soziales, Familie und 
Integration unmittelbar nachgeordnete zentrale 
Landesbehörde“ gestrichen. 

7. § 40d wird aufgehoben. 

8. In § 98 Abs. 1 werden die Wörter „in Bayern“ ge-
strichen. 

9. In Teil 9 Abschnitt 2 werden der Überschrift die 
Wörter „und Erstattungsverfahren Barbetrag“ an-
gefügt. 

10. § 99 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden die Wörter „des Zen-
trums Bayern Familie und Soziales“ gestri-
chen. 

b) Im Wortlaut wird nach der Angabe „Art. 81a 
Abs. 4 Satz 2“ die Angabe „ , Abs. 5 Satz 1“ ein-
gefügt. 

11. In § 120 Satz 1 wird die Angabe „HHG“ durch die 
Wörter „des Häftlingshilfegesetzes (HHG)“ ersetzt. 

12. § 123 Satz 2 wird durch die folgenden Sätze 2 
und 3 ersetzt: 

„
2
Der Beirat hat die Aufgabe, die Staatsregierung 

sachverständig in Vertriebenen- und Spätaussied-
lerfragen zu beraten. 

3
Er soll zu allgemeinen Re-

gelungen und Maßnahmen im Bereich der Ver-
triebenen und Spätaussiedler gehört werden.“ 

13. § 124 wird aufgehoben. 

14. § 135 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden die Wörter „Geset-
zes über die Entschädigung für Opfer von Ge-
walttaten“ durch das Wort „Opferentschädi-
gungsgesetzes“ ersetzt. 

b) In Abs. 2 wird die Angabe „§ 4 Abs. 1 Satz 3 
OEG“ durch die Wörter „§ 4 Abs. 1 Satz 3 des 
Opferentschädigungsgesetzes (OEG)“ ersetzt. 
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§ 3 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2018 in Kraft. 

(2) Mit Ablauf des 31. Dezember 2017 treten au-
ßer Kraft: 

1. § 28 der Kinderbildungsverordnung (AVBayKiBiG) 
vom 5. Dezember 2005 (GVBl. S. 633, BayRS 
2231-1-1-A), die zuletzt durch Verordnung vom 6. 
Dezember 2016 (GVBl. S. 394) geändert worden 
ist, 

2. § 2 Satz 2 der Zweiten Verordnung zur Änderung 
der Verordnung zur Ausführung der Sozialgesetze 
vom 24. November 2009 (GVBl. S. 617, BayRS 
86-8-A/G), 

3. § 2 Abs. 2 der Dritten Verordnung zur Änderung 
der Verordnung zur Ausführung der Sozialgesetze 
vom 9. Februar 2010 (GVBl. S. 107, BayRS 86-8-
A/G), 

4. § 59 Abs. 3 und 4 der Verordnung über den fach-
lichen Schwerpunkt Sozialverwaltung (FachV-
SozVerw) vom 7. Januar 2013 (GVBl. S. 11, Bay-
RS 2038-3-8-3-A), die durch § 1 Nr. 139 der Ver-
ordnung vom 22. Juli 2014 (GVBl. S. 286) geän-
dert worden ist.  

Die Präsidentin  

I.V. 

Inge Aures 

II. Vizepräsidentin 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote



Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Ich rufe Tagesordnungspunkt 4 auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung

zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der Sozialgesetze und der 

Verordnung zur Ausführung der Sozialgesetze (Drs. 17/17532) 

- Zweite Lesung -

Im Einvernehmen der Fraktionen wurde auf eine Aussprache verzichtet. Wir kommen 

daher gleich zur Abstimmung.

Der Abstimmung liegen der Gesetzentwurf auf Drucksache 17/17532 und die Be-

schlussempfehlung mit Bericht des federführenden Ausschusses für Arbeit und Sozia-

les, Jugend, Familie und Integration auf Drucksache 17/19104 zugrunde. Der feder-

führende Ausschuss empfiehlt Zustimmung. Der Ausschuss für Verfassung, Recht und 

Parlamentsfragen stimmt bei seiner Endberatung ebenfalls zu. Ergänzend schlägt er 

vor, in § 3 Absatz 1 als Datum des Inkrafttretens den "1. Januar 2018" und in § 3 Ab-

satz 2 als Datum des Außerkrafttretens den "31. Dezember 2017" einzufügen. Im Ein-

zelnen verweise ich auf die Drucksache 17/19104.

Wer dem Gesetzentwurf mit dieser Ergänzung seine Zustimmung geben will, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Das sind alle Fraktionen dieses Hauses. Die Gegenstim-

men bitte ich anzuzeigen. – Keine. Enthaltungen? – Darf ich wissen, wie der Kollege 

Muthmann abgestimmt hat?

(Alexander Muthmann (fraktionslos): Zustimmung!)

– Zustimmung. Danke. Damit hat das gesamte Hohe Haus inklusive des Kollegen 

Muthmann (fraktionslos) zugestimmt. Damit ist das Gesetz so beschlossen.

Da ein Antrag auf Dritte Lesung nicht gestellt wurde, führen wir gemäß § 56 der Ge-

schäftsordnung sofort die Schlussabstimmung durch. Ich schlage vor, sie in einfacher 

Form durchzuführen. – Widerspruch erhebt sich nicht.
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Wer dem Gesetzentwurf seine Zustimmung geben will, den bitte ich, sich vom Platz zu 

erheben. – Das sind die CSU-Fraktion, die SPD-Fraktion, die FREIEN WÄHLER und 

das BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Gegenstimmen?

(Zuruf von der CSU: Und der Kollege Muthmann?)

– Der Kollege Muthmann ist gerade hinausgegangen. – Gegenstimmen? – Keine. Ent-

haltungen? – Auch keine. Dann ist das Gesetz angenommen. Es hat den Titel: "Ge-

setz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der Sozialgesetze und der Verord-

nung zur Ausführung der Sozialgesetze".
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